




Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen



Rettungsgesetz
Nordrhein-Westfalen

Kommentar für die Praxis

begründet von

Prof. Dr. Dorothea Prütting
Ministerialdirigentin a. D.

und

Heinrich Mais
Ministerialrat

Fortgeführt von

Prof. Dr. Dorothea Prütting
Ministerialdirigentin a. D.

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes Nordrhein-Westfalen

4., erweiterte und überarbeitete Auflage 2016



4., erweiterte und überarbeitete Auflage 2016

Alle Rechte vorbehalten
© Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Print:
ISBN 978-3-555-01629-0

E-Book-Formate:
Pdf: ISBN 978-3-555-01630-6
Epub: ISBN 978-3-555-01817-1
Mobi: ISBN 978-3-555-01818-8

Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige
Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die
verknüpften Seiten und übernimmt keinerlei Haftung.



Vorwort

Das Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalens wurde auf die Zukunft vorbereitet.
Eine Reihe von Änderungen, die durch das Recht der Europäischen Gemein-
schaften bedingt sind wie insbesondere vergaberechtliche Fragestellungen, die
Höherqualifizierung von Rettungsassistentinnen und -assistenten zu Notfallsa-
nitäterinnen und -sanitätern, Standardanpassungen an die bereits bewährte
Praxis und etliches mehr haben eine grundlegende Überarbeitung des Kommen-
tars notwendig gemacht. Das bewährte duale System von öffentlichem Ret-
tungsdienst und unternehmerisch betriebenem Krankentransport ist beibehal-
ten worden, obwohl die Überführung in ein Einheitssystem breiten Raum in
der parlamentarischen Diskussion eingenommen hat. Das Kriterium der Wirt-
schaftlichkeit darf auch im Rettungswesen nicht vernachlässigt werden. So gilt
diese Anforderung für alle Maßnahmen in Rettungsdienst und Krankentrans-
port. Mitspracherechte, Ressourcenbündelungen durch gemeinsame Leitstellen
auch zusammen mit privaten Anbietern berücksichtigen diese Vorgaben. Den
Menschen in Not-, Krankheits- und Krisenfällen am Notfallort eine möglichst
gute Erstversorgung zu gewährleisten und sie transportfähig zu machen, damit
sie auf dem Weg in das nächst gelegene geeignete Krankenhaus keinen weiteren
Schaden nehmen, bleibt die Maxime des Rettungswesens.
Der Kommentar behält im Wesentlichen seine Gliederung und Randnummern
bei. Soweit der Gesetzgeber allerdings neue Regelungen aufgenommen hat bzw.
Vorschriften ergänzt oder differenzierter formuliert hat, mussten neue Rand-
nummern aufgenommen werden.
Im Literaturverzeichnis werden neben Monographien und Kommentaren auf
besonderen Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer auch Angaben zu Aufsätzen
zitiert. Ein Verzeichnis der für den Rettungsdienst relevanten Entscheidungen,
soweit sie in der Kommentierung Berücksichtigung gefunden haben, wurde als
Orientierungshilfe bereits in der 3. Auflage geschätzt.

Düsseldorf im Januar 2016 Dorothea Prütting
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JA Juristische Arbeitsblätter
JDFG Jugenddienstefreiwilligengesetz
JUH Johanniter-Unfallhilfe
JustG Justizgesetz

KAG Kommunalabgabengesetz
KBA Kraftfahrt-Bundesamt
KfBAG Gesetz über die Errichtung eines KBA
KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung
KED Kendrick-Extrication-Device
KG Kommanditgesellschaft
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHGG Krankenhausgestaltungsgesetz
KonzVgV Konzessionsvergabeverordnung
KRINKO Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

beim Robert-Koch-Institut
KrO Kreisordnung
KrPflG Krankenpflegegesetz
KTW Krankentransportwagen
KV Kassenärztliche Vereinigung

LAFP Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangele-
genheiten

LasthandhabV Lastenhandhabungsverordnung
LBA Luftfahrtbundesamt
LfSt Steuerliche Bescheinigungen durch das Finanzamt
LG Landgericht
LHO Landeshaushaltsordnung
LKA Landeskriminalamt
LOG Landesorganisationsgesetz
Ltd. leitend
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LT-Drs. Landtags-Drucksache
LuftVG Luftverkehrsgesetz
LZPD Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste

m. mit
MAGS Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
MANV Massenanfall von Verletzten
MBl. Ministerialblatt
MBWSV Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-

kehr
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MedR Medizinrecht
MGEPA Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
MGSFF Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie
MHD Malteser-Hilfsdienst
Mitt. Mitteilungen
ModernG Modernisierungsgesetz
MPBetreibV Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung
MPG Medizinproduktegesetz
MRSA Methicillin resistenter Staphylococcus aureus
m.w.Nw. mit weiteren Nachweisen
MZF Mehrzweckfahrzeug

NAIK Notarztindikationskatalog
NARK Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus
NATO North Atlantic Treaty Organization
NAW Notarztwagen
NEF Notarzteinsatzfahrzeug
NEH Notarzteinsatzhubschrauber
NEM Notarzteinsatzmotorrad
Nds. niedersächsisch
NI Niedersachsen
NiSchG Nichtraucherschutzgesetz
NEF Notarzteinsatzfahrzeug
NGO non-governmental organization (nicht-staatliche Organisation)
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW RR NJW Rechtsprechungsreport
NKTW Notfallkrankenwagen
NotSan Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin
NotSan-APrV Notfallsanitäterausbildungs- und Prüfungsverordnung
NotSanG Notfallsanitätergesetz
Nr. Nummer
Nrn. Nummern
NRW Nordrhein-Westfalen
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NW Nordrhein-Westfalen
NWStGB Nachrichten des Städte- und Gemeindebundes
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht

OBG Ordnungsbehördengesetz
ÖGD Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖGDG Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
OLG Oberlandesgericht
OVG Oberverwaltungsgericht
OVGE Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz

PBefG Personenbeförderungsgesetz
PBZugV Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr
PEI Paul-Ehrlich-Institut
PET Positronen-Emissions-Tomograph
PIS Public Interest Site
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PPP Public Private Partnership

RAL Reichsausschuss für Lieferbedingungen
RdErl. Runderlass
Rdnr. Randnummer
Rdnrn. Randnummern
RL Richtlinie
RPG Recht und Politik im Gesundheitswesen
RTH Rettungshubschrauber
RettAPO Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterin-

nen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Ret-
tungshelfer

RettAssAPrV Rettungsassistentenausbildungs- und Prüfungsverordnung
RettAssG Rettungsassistentengesetz
RettG Rettungsgesetz
RGS Reichsgesetzblatt
RKI Robert-Koch-Institut
RP Rheinland-Pfalz
RR Rechtsprechungsreport
Rs. Rechtssache
RTH Rettungstransporthubschrauber
RTW Rettungstransportwagen
RTZ Rettungszug der Deutschen Bahn AG

s. siehe
S. Seite
SächsBRKG Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und

Katastrophenschutz
SächsGVBl Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
SAR Hubschrauber des Such- und Rettungsdienstes
SARS Schweres akutes respiratorisches Syndrom
SektVO Sektorenverordnung
SEW Sanitätseinsatzwagen
SGB Sozialgesetzbuch
SGG Sozialgerichtsgesetz
SGV Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter
SigG Signaturgesetz
SMBl. Sammlung der Ministerialblätter
s. o. siehe oben
sog. sogenannt
SRTW Schwerlast-Rettungstransportwagen
StGB Strafgesetzbuch
StGH Staatsgerichtshof
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung

T Triage
TFG Transfusionsgesetz
THW Technisches Hilfswerk
TKG Telekommunikationsgesetz
TPG Transplantationsgesetz
TranspR Zeitschrift für Transportrecht
TÜD Technischer Überwachungsdienst
TÜV Technischer Überwachungsverein
TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes

u. und
u. a. unter anderem
u. ä. und ähnliches
uGB untere Gesundheitsbehörden
UmwG Umwandlungsgesetz
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UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urhe-
berrechtsgesetz)

Urt. Urteil
UStG Umsatzsteuergesetz
UStR Zeitschrift für Umsatzsteuerrecht
u. U. unter Umständen
UWG Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

v. vom
v. H. vom Hundert
VAG Verkehrsaktiengesellschaft
VAK Verletztenanhängekarte
VdKMitt Mitteilungen des Verbandes der Krankenkassen
VEF Verlegungsarzteinsatzfahrzeug
VerfGH Verfassungsgerichtshof
VergModG Vergabemodernisierungsgesetz
VergStatVO Vergabestatistikverordnung
VersG Versammlungsgesetz
VersR Versicherungsrecht
VerwVO Verwaltungsverordnung
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VgV Vergabeverordnung
VK Vergabekammer
VMBL. Ministerialblatt des Bundesministers für Verteidigung
VOL Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
Vorb. Vorbemerkung
VRS Verkehrsrechts – Sammlung
VS Verschlusssachen
VsVgV Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz
VZR Verkehrszentralregister

WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung
WE-Meldung Meldung wichtiger Ereignisse
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WS Wirbelsäulensyndrom

z. B. zum Beispiel
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZPO Zivilprozessordnung
ZustVO HB Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvor-

schriften für Heilberufe (Zuständigkeitsverordnung Heilberufe)
ZustVO-ÖSPV-EW Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des öf-

fentlichen Straßenpersonenverkehrs und Eisenbahnwesens
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I. Vorbemerkungen

1. Zum Rettungswesen

1.1 Historische Entwicklung des Rettungswesens
Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Rettungswille sind menschliche Eigen-
schaften seit Entwicklung der Menschheit. Allen Kulturvölkern ist gemeinsam,
dass man sich um die verletzten und kranken Mitglieder der Gemeinschaft
kümmert, sie versorgt und pflegt. Wer sich nicht mehr mit eigener Kraft fortbe-
wegen konnte, wurde gestützt oder getragen, später auch gefahren bis zu einem
Ort, an dem es Ruhe, Geborgenheit und möglichst auch weitere Hilfe gab1.
Der Wert eines funktionierenden Hilfeleistungssystems, die Bedeutung von Ers-
ter Hilfe, Rettung und gesundheitlicher Versorgung wurden besonders in Not-
und Krisensituationen erkannt und geschätzt. Aus ihnen ergaben sich für die
Fortentwicklung des Rettungswesens wesentliche Impulse. So waren im ver-
gangenen Jahrhundert die mit der Industrialisierung für weite Teile der Bevöl-
kerung verbundene Not, die fehlende soziale Absicherung und die Unzuläng-
lichkeit der Rettung Anlass zur Ausbildung in Erster Hilfe und zur Entwicklung
des Krankentransports. Sie wurden beeinflusst durch Erfahrungen des militäri-
schen Verwundetentransports. Organisatorische und medizinische Verfahren,
die sich beim Transport und bei der Versorgung großer Verwundetenzahlen
bewährt hatten, wurden auch für die Versorgung Erkrankter und Verletzter im
Frieden übernommen2.
Abgesehen von Erste-Hilfe-Maßnahmen nahmen frühere Rettungsdienste aus-
schließlich Transportaufgaben wahr. Ließen die ersten Transportmittel, erin-
nert sei an die legendäre „Handmarie“, jene 1890 entstandene „Heidelberger
Trage“, die ein federnd angebrachtes Rädergestell mit zwei Gummirädern so-
wie ein aufklappbares Verdeck hatte, andere Möglichkeiten gar nicht zu, waren
auch später entwickelte motorisierte Sanitätsfahrzeuge zunächst im Wesentli-
chen auf reine Transportfunktionen ausgelegt. Im Vordergrund stand der
„schnellstmögliche Transport“ in eine geeignete Behandlungseinrichtung.
Die Fortschritte der Medizin und die daraus resultierende Ausbildung von Spe-
zialdisziplinen ermöglichten aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
eine Lebenserhaltung trotz schwerster Schädigungen des Organismus. Die hie-
raus entwickelten Methoden der Notfallmedizin haben auch das Rettungswe-
sen vor neue sich ständig erweiternde Aufgaben gestellt. Kirchner hat bereits
in den 30er Jahren mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der Verletzte nicht
so schnell wie möglich zum Arzt/zur Ärztin, sondern diese so schnell wie mög-
lich zum Verletzten gebracht werden müssten3.
Dem früher gefragten „schnellstmöglichen Transport“ wich die Erkenntnis,
dass bei einer Vielzahl von Fällen nicht die Endversorgung im Krankenhaus
über Leben und Tod entschied, sondern die Erste Hilfe am Notfallort und die
Qualität der Beförderung. Priorität hatte die schnelle und qualifizierte präklini-
sche Versorgung vor Ort und während des Transports.

1.2 Stand der Entwicklung
Das Rettungswesen heute hat gesteigerte Anforderungen der modernen Indust-
riegesellschaft zu erfüllen, die sich aus
– ständig wachsendem Straßen- und Luftverkehr,
– zunehmender Technisierung von Versorgungsangeboten, Kommunikations-

mitteln, Gewerbe, Haushalt und Landwirtschaft aber auch

1 Biese, Handbuch des Rettungswesens, A 1
2 Kurtenbach/Gorgaß/Raps, Rettungsassistentengesetz, 2. Auflage, Stuttgart 1997, S. 20
3 Ahnefeld, Handbuch des Rettungswesens, A 1.1
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– aus der Zunahme der Zivilisationskrankheiten, der Globalisierung und
Freizügigkeit ergeben.

Es hatte sich im Gesundheitssystem der Bundesrepublik in mehr als 15 Jahren
als neuer Teilbereich zunächst neben den traditionellen Aufgabenbereichen der
ambulanten und der stationären Behandlung etabliert. Heute ist das Rettungs-
wesen als eigene Komponente der Daseinsvorsorge nicht mehr wegzudenken.
Das Rettungswesen besteht aus Teilsystemen:
– Versorgung und Betreuung von Erkrankten und Verletzten durch entspre-

chend ausgebildete Laien (Lebensrettende Sofortmaßnahmen, Erste Hilfe);
– Vorhaltung von technischen Kommunikationseinrichtungen zur unverzügli-

chen Abgabe von Notfallmeldungen an eine geeignete Empfangsstelle (Mel-
desystem);

– schnellstmögliche Übernahme der Patientenversorgung durch geschultes
und erfahrenes Personal, Stabilisierung des Zustandes, Herstellung der
Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete medizinische Versor-
gungseinrichtung (Rettungsdienst);

– Übernahme der Patienten durch entsprechende Einrichtungen zur definiti-
ven Weiterversorgung (Klinik).

Um deutlich zu machen, dass die einzelnen Teilbereiche des Rettungswesens
nicht isoliert betrachtet werden können, sondern als einander ergänzende, inei-
nandergreifende Systemteile anzusehen sind, wird im Rettungswesen der Be-
griff der Rettungskette4 verwendet. In dieser Kette muss jeder Teilbereich für
sich optimal gestaltet sein. Darüber hinaus müssen die Übergangsbereiche der
einzelnen Elemente so aufeinander abgestimmt sein, dass ein reibungsloser Ret-
tungsablauf gewährleistet ist5.

2. Inhalte des Rettungsdienstes

Rettungsdienst ist grundsätzlich nur das unter 1.2 beschriebene dritte Glied
der Rettungskette. Es ist der Bereich, der mit der Annahme des Notrufs durch
die Leitstelle beginnt und die Fahrt des Rettungsfahrzeugs zum Notfallort, die
medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten am Notfallort sowie
ihren Transport in die Klinik unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit
umfasst. Als Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Ge-
sundheitsfürsorge gehört der Rettungsdienst zur Gesetzgebungskompetenz und
zur Verwaltungszuständigkeit der Länder nach Art. 30, 70, 83 GG. Rettungs-
dienst ist nach Denninger6 nicht nur eine „öffentliche“, sondern eine staatliche
Aufgabe. Dem wird die Gesetzgebung dadurch gerecht, dass der öffentliche
Rettungsdienst als Pflichtaufgabe nach Weisung auf die Kommunen als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts übertragen worden ist. Eine Selbstverwal-
tungsaufgabe im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge führen sie inso-
weit nicht durch. Daher darf der Gesetzgeber den Zugang zum öffentlichen
Rettungsdienst auch beschränken oder bei Bedarf ausweiten. Private Anbieter
haben keinen Anspruch, in diesem Kontext als Unternehmen auf der Grund-
lage wettbewerblicher Regelungen beteiligt zu werden7.

2.1 Entwicklung des Rettungsdienstes in Deutschland
Das Rettungswesen und der Krankentransport haben im Laufe der Zeit eine
Entwicklung von der reinen Hilfsbereitschaft und nachbarschaftlichen Unter-

4 Ahnefeld, F.W., Das deutsche Volk muss ein Volk von Lebensrettern werden – Zur Geschichte
der Notfallmedizin, Rettungsdienst 2005, S. 436 ff.; Naths, G. „First Responder“ als Ergänzung
des Rettungsdienstes – Bestandsaufnahme, Kennzeichen und Leistungsvermögen ehrenamtlicher
Ersthelfersysteme, Dissertation, Lübeck 2008, S. 15

5 Kühner, Bundesanstalt für Straßenwesen, Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 25
6 Denninger, DÖV 1987 S. 981
7 Vgl. dazu § 13 Rdnr. 2
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stützung bis hin zu einem minutiös durchorganisierten System erfahren. Insbe-
sondere kommunale Rettungsdienstträger und Hilfsorganisationen haben zu-
sammen mit den Kostenträgern Strukturen geschaffen, die nicht nur den
Bereich der Daseinsvorsorge widerspiegeln, sondern auch zunehmend Wettbe-
werbselemente enthalten. Eine große Rolle hat dabei die europäische Entwick-
lung gespielt, die den Wettbewerb möglichst breit verankert sehen möchte und
auch die Angebote der Daseinsvorsorge darauf hin überprüfen lässt, wie in-
und ausländische Anbieter eingebunden werden können. Andererseits soll auch
das ehrenamtliche Engagement seinen großen Stellenwert nicht nur behalten,
sondern mit Unterstützung des Staates sogar ausbauen können. Dass gerade in
dem hoch sensiblen Bereich der Rettung von Menschenleben und der Bewah-
rung ihrer Gesundheit in akuten Krisensituationen der Vorrang der Notfallret-
tung durch gemeinnützige Organisationen eine besondere Wertigkeit zu-
kommt, lässt sich zum einen aus der Dienstleistungsrichtlinie v. 12. Dezember
2006 – 2006/123/EG – ablesen. Sie nimmt ausdrücklich die Gesundheitsdienst-
leistungen aus, die von Personen in reglementierten Gesundheitsberufen er-
bracht werden. Dies gilt aber auch nur dann, wenn diese Menschen Patientin-
nen und Patienten hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes beurteilen, den
Gesundheitszustand zu erhalten oder wiederherzustellen versuchen. Das bedeu-
tet, dass in diesen Bereichen keine Niederlassungsfreiheit und keine freier
Dienstleistungsverkehr bestehen. Damit soll der Gestaltungsfreiheit der Natio-
nen in diesem hoch sensiblen Bereich die Möglichkeit der regionalen Bedarfs-
anpassung erhalten bleiben. Zum anderen sollen gerade bezogen auf den Ret-
tungsdienst diejenigen privilegiert werden, die sich dort ehrenamtlich
engagieren, sog. Konzessionsrichtlinie v. 26. Februar 2014 – 2014/23/EU. Die
freiwilligen Hilfsorganisationen werden von einem typischen Instrument des
Wettbewerbs, dem Vergabeverfahren, ausgenommen, wenn sie ehrenamtlich
tätig sind.
Zur grundlegenden Verbesserung des Rettungswesens sind in allen Ländern im
Laufe der Jahre Rettungs- bzw. Rettungsdienstgesetze erlassen worden. Sie ha-
ben den „organisierten“ Rettungsdienst zum Inhalt. Der Bund-Länder-Aus-
schuss Rettungswesen hatte dazu bereits 1972 einen Musterentwurf8 vorgelegt,
der das Rettungswesen in einem Organisationsgesetz regelte. Struktur, Organi-
sation und Finanzierung des Rettungsdienstes wurden aufgegriffen. Der Ent-
wurf ermöglichte, die Strukturen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet
hatten, in den Ländern im Wesentlichen aufrecht zu erhalten. Raum für länder-
spezifische Besonderheiten war gegeben. Die Inhalte der Landesgesetze ähneln
sich, weisen aber auch Differenzierungen aus, wenn die Systeme als Einheits-
oder duale Systeme ausgestaltet sind, zur Finanzierung das Kommissions- oder
Submissionsmodell genutzt wird oder wenn die den Rettungsdienst ausführen-
den Organisationen und Verbände in unterschiedlicher Weise beteiligt werden.

2.2 Entwicklung des Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfalen
Organisation und Struktur des Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfalen sind
durch die ersten Nachkriegsjahre sehr geprägt. Bis 1945 hatte das Deutsche
Rote Kreuz im gesamten ehemaligen Deutschen Reich auf gesetzlicher Grund-
lage Notfallrettungsmaßnahmen und Krankentransporte durchgeführt. Die öf-
fentlichen Feuerwehren übernahmen in den Großstädten im Zusammenhang
mit der Brand- und Schadensbekämpfung ebenfalls rettungsdienstliche Aufga-
ben, die in Ausnutzung vorhandener Kapazitäten teilweise auch auf den Kran-
kentransport ausgedehnt wurden. Nach 1945 übertrug die britische Besat-
zungsmacht in ihrem Bereich die Aufgaben des Unfallrettungsdienstes den für
den Feuerschutz zuständigen Gemeinden.

8 Anlage 1 zur BT-Drs. 7/489
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In Nordrhein-Westfalen wurde der Unfallrettungsdienst 1948 in die Feuer-
schutzgesetzgebung aufgenommen. § 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und
die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen aus dem Jahr
19589 verpflichtete die Gemeinden, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unter-
halten und für einen geordneten Krankentransport- und Rettungsdienst zu sor-
gen. Damit waren zwar Krankentransport und Rettungsdienst bei Unglücksfäl-
len geregelt, für alle anderen medizinischen Notfälle aber fehlte eine gesetzliche
Regelung.

2.2.1 Bestandsaufnahme bis 1974. Kritische Berichte Mitte der 60er Jahre leg-
ten offen, dass ein Missverhältnis zwischen den von der klinischen Medizin
erzielten Fortschritten und Erfolgen auf den Gebieten der Wiederbelebung so-
wie der Notfallbehandlung und dem dazu vergleichsweise geringen Leistungs-
stand des Rettungswesens in weiten Teilen der Bundesrepublik entstanden war.
Vor diesem Hintergrund fasste die Landesregierung am 27. April 1971 den
Beschluss, Krankentransport- und Rettungsdienst sowie die übrigen Bereiche
des Rettungswesens wirkungsvoll zu verbessern. Ein interministerieller Aus-
schuss kam nach einer Bestandsanalyse10 zu dem Ergebnis dass,
– der bisher von den Gemeinden auf der Grundlage des Gesetzes über den

Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Not-
ständen wahrgenommene Rettungsdienst und Krankentransport den mo-
dernen, durch die ständige Zunahme der Unfälle und sonstigen Notfälle
gekennzeichneten Anforderungen nicht mehr gerecht wurde,

– die bestehende Organisationsstruktur eine straffe Lenkung und Koordinie-
rung sowie eine ausreichende personelle und sächliche Ausstattung aller
am Rettungsdienst beteiligten Kräfte nicht zuließ,

– der organisierte Rettungsdienst und Krankentransport einer gesetzlichen
Neuregelung bedürfe.

2.2.2 Gesetz über den Rettungsdienst 1974. Mit dem Gesetz über den Ret-
tungsdienst vom 26. November 197411 hat Nordrhein-Westfalen die Grund-
lage für eine zügige und planmäßige Behebung der damals festgestellten organi-
satorischen, strukturellen und finanziellen Mängel des Rettungsdienstes und
des Krankentransportwesens geschaffen. Träger des hoheitlich organisierten
Rettungsdienstes wurden die Kreise und kreisfreien Städte, die ihre Aufgaben
als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrzunehmen hatten.
Das als Organisationsgesetz konzipierte Gesetz bestimmte Aufgaben, Organi-
sation und Finanzierung des Rettungsdienstes. Mit dem am 22. April 1975 von
der Landesregierung beschlossenen „Bericht und Plan zum Rettungswesen in
Nordrhein-Westfalen“12 war den kommunalen Aufgabenträgern aufgegeben
worden, die im Plan niedergelegten Grundsätze bei der Durchführung des Ge-
setzes insbesondere bei der Bedarfsplanung zugrunde zu legen.

2.2.3 Novellierungen des RettG 1979 bis 1982. Das RettG 1974 wurde zum
ersten Mal durch das Zweite Gesetz zur Funktionalreform (2. FRG) – vom
18. September 197913 mit Wirkung vom 1. Januar 1981 geändert. Mit dieser
Novelle setzte das Land die nach der kommunalen Gebietsreform eingeleitete
Funktionalreform durch Änderung wichtiger fachgebundener Einzelbestim-
mungen im Bereich der Kreise und kreisangehörigen Gemeinden fort. Für den
Bereich des Rettungsdienstes wurde die Trägerschaft von Rettungswachen auf
die Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte ausgedehnt. Mit der Ände-

9 FSHG vom 25. März 1958 (GV. NW. S. 101)
10 Gesetzentwurf der Landesregierung vom 16.10.1973 – LT-Drs. 7/3154
11 RettG NW vom 26. November 1974 (GV.NW. S. 1481)
12 Bericht und Plan zum Rettungswesen in Nordrhein-Westfalen vom 22. April 1975 (MBl. NW.

S. 720)
13 2. FRG vom 18. September 1979 (GV. NW. S. 552)
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rung des § 2 RettG konnten diese Städte die Trägerschaft der Rettungswachen
im Rahmen der Bedarfsplanung nunmehr selbst übernehmen. Damit entfiel die
in § 8 RettG vorgesehene wenig praktikable Privilegierung der Bezirksregierun-
gen. Die Kreise stellten künftig die Bedarfspläne einschließlich der Standortbe-
stimmung von Rettungswachen im Einvernehmen mit den Großen und Mittle-
ren kreisangehörigen Städten selbst auf. Sollte es wider Erwarten in einzelnen
Fällen zu Konflikten zwischen den Kreisen und den kreisangehörigen Städten
kommen und eine Einigung nicht erreichbar sein, konnte die Bezirksregierung
als Aufsichtsbehörde die notwendigen Festlegungen im Bedarfsplan treffen14.
Eine weitere Änderung erfuhr das RettG durch das Zweite Gesetz zur Haus-
haltsfinanzierung (2. Haushaltsfinanzierungsgesetz) vom 24. November
198215 mit Wirkung vom 27. November 1982. Durch diese Novellierung wur-
den die an die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben nach Maßgabe des Haus-
halts zu gewährenden Betriebskostenzuschüsse auf 20 v. H. der zuwendungsfä-
higen Kosten begrenzt16.

2.2.4 Abbau von Ausstattungsstandards. Klagen der Gemeinden über zu viele
und perfektionistische Vorschriften des Landes waren für die Landesregierung
Anlass, alle bestehenden Verwaltungsvorschriften auf den Prüfstand zu stellen,
die den Kommunen Auflagen für personelle und sächliche Ausstattungen
machten. Solche Regelungen sollten bis zum 30. Juni 1982 außer Kraft gesetzt
und nur dann für die Zukunft bestätigt oder in reduzierter Form wieder erlas-
sen werden, wenn sie sich nach sorgfältiger Prüfung als unerlässlich erwiesen17.
Für den Bereich des Rettungsdienstes wurden durch Beschluss der Landesregie-
rung vom 30. Juni 198218 außer Kraft gesetzt:
– der RdErl. des MAGS vom 22. April 1975 mit Bericht und Plan zu Ret-

tungswesen in Nordrhein-Westfalen und
– der RdErl. des MAGS vom 9. Oktober 1975 zur Ausführung des Rettungs-

gesetzes.
Die Eigenverantwortlichkeit der Träger des Rettungsdienstes für eine sach- und
fachgerechte rettungsdienstliche Versorgung konnte damit noch einmal beson-
ders herausgestellt werden.

3. Personal im Rettungsdienst

Funktionsfähigkeit und Qualität des Rettungsdienstes werden durch die Kennt-
nisse und Fähigkeiten des eingesetzten Personals bestimmt. Über viele Jahre
hatte es für das nichtärztliche Personal im Rettungsdienst kein gesetzlich festge-
legtes Berufsbild gegeben. Nachdem die Einführung von bundesgesetzlichen
Regelungen über den Beruf des Rettungssanitäters/der Rettungssanitäterin im
Jahre 1974 scheiterte, hatte der Bund-Länder-Ausschuss „Rettungswesen
1977“ empfohlen, die Ausbildung des im Rettungsdienst tätigen Personals auf
der Grundlage eines „520-Stunden-Programms“ bis zur Schaffung eines gesetz-
lichen Berufsbildes zu verbessern. Dies geschah mit dem Gesetz über den Beruf
der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten (RettAssG)19, mit dem im
Jahr 1989 ein nichtärztlicher Heilberuf eingeführt wurde. Das Gesetz regelte
darin sowohl einen Berufsbezeichnungsschutz als auch die Berechtigung zur
Führung der Berufsbezeichnung, nicht aber die Tätigkeit im Rettungsdienst
selbst.

14 LT-Drs. 8/4040
15 2. Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 24. November 1982 (GV. NW. S. 699)
16 LT-Drs. 9/2004
17 Regierungserklärung vom 19.11.1981
18 RdErl. des MAGS vom 22. April 1975 (MBl. NW. S. 1090)
19 RettAssG vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384)
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Das RettG 1974 enthielt als Organisationsgesetz ebenfalls keine Regelung über
das im Rettungsdienst zu verwendende Personal. Dies bedeutete jedoch nicht,
dass Personal unabhängig von einer Qualifikation beliebig eingesetzt werden
konnte. Es musste über die für die jeweiligen rettungsdienstlichen Aufgaben
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Ausgehend von den im
RettG definierten Aufgaben der Notfallrettung und des Krankentransports wa-
ren die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben dafür verantwortlich, dass die
eingesetzten Rettungsmittel auch mit dem hierfür geeigneten Personal besetzt
wurden. Mit den im RettG 1992 gesetzlich festgelegten Qualifikationsanforde-
rungen wurden keine neuen Standards gesetzt. Es wurden lediglich Anforde-
rungen übernommen, die auch ohne gesetzliche Regelung fachlich geboten wa-
ren.
Mit der Fassung des RettG 199220 zog der Landesgesetzgeber die Konsequenz
daraus, dass auf Bundesebene keine Abstimmung über ein weiteres Berufsbild,
nämlich des Rettungssanitäters/der Rettungssanitäterin zu erzielen war. Er er-
mächtigte das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium zum Erlass
einer Ausbildungsverordnung, die zwar keinen neuen Beruf im Gesundheitswe-
sen schuf, aber die Qualifikationsanforderungen für die Ausübung der Tätig-
keiten vorschreiben sollte. Damit würde im Interesse der Patientinnen und Pati-
enten ein Standard in der Qualitätssicherung festgeschrieben, der schon über
Jahre Praxis war. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung wurde im Jahr
200021 erlassen.
Der Gesetzgeber war im Jahr 199922 sogar noch einen Schritt weitergegangen
und hatte das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium auch ermäch-
tigt, Qualitätsanforderungen für die Ausbildung und Prüfung von Rettungshel-
ferinnen und -helfern festzulegen. Diese Verordnung trat ebenfalls im Jahr
200023 in Kraft. Zwischenzeitlich sind beide Verordnungen novelliert worden
und liegen als einheitliche Verordnung für beide Ausbildungsgänge gemeinsam
vor24.
Der Bundesgesetzgeber hat mit der Weiterentwicklung des Berufs des Rettungs-
assisten und der Rettungsassistentin zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäte-
rin25 einen deutlichen Schritt zur Verbesserung der Erstversorgung am Notfall-
ort getan und gleichzeitig die europäische Richtlinie aus dem Jahr 2005
umgesetzt26. Mit höherer Kompetenz und weitergehenden Eingriffsbefugnissen
hat dieser neue Beruf den Beruf der Rettungsassistentinnen und -assistenten
abgelöst. Nach einer Übergangszeit bis zum 31.12.2026 müssen alle Rettungs-
mittel, soweit das Gesetz dies vorsieht, entsprechend besetzt sein.
Im Gesetzgebungsverfahren wurde besonders intensiv um die Finanzierung der
Notfallsanitäterausbildung gerungen, die der Gesetzgeber als Aufgabe des Ret-
tungsdienstes bestimmt hat. Dabei wirkten die Ausführungen des Bundesge-
setzgebers zu dieser Ausbildung sehr irritierend; denn er hatte Mehrkosten in
Höhe von 42 Mio. A angegeben, ohne dass nachvollziehbar begründet war, wie
diese Zahl zustande kam27. Die Kommunen wandten ein, es handele sich um
eine völlig neue Ausbildung, so dass man von einer Mehrkostenrechnung ge-

20 RettG vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458)
21 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter (RettSa-

nAPO) vom 25. Januar 2000 (GV. NRW. S. 74)
22 Gesetzesänderung durch Artikel 17 des ModernG NRW vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 386)
23 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettHelf-

APO) vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 520)
24 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie

Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettAPO) vom 30. Juni 2012 (GV.NRW. S. 282)
25 Notfallsanitätergesetz (NotSanG) vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348)
26 Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005
27 Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetze über den Beruf der Notfallsanitäterin

und des Notfallsanitäters sowie zur Änderung weiterer Vorschrift – BT-Drs. 608/12 vom 17. De-
zember 2012 S. 25
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genüber der Rettungsassistentenausbildung gar nicht sprechen könne. Die Kos-
tenträger stützten sich auf die Ausführungen des Bundes.

4. Krankenbeförderung durch Unternehmen

Die Tätigkeit privater Unternehmen in der Krankenbeförderung hat in
Deutschland eine lange Tradition. Aus der vorhandenen Infrastruktur des pri-
vaten Fuhrgewerbes ergab sich hierfür eine gute Ausgangsbasis. Es bot sich
an, neben der üblichen Beförderung von Personen auch Krankenfahrten und
Krankentransporte zu übernehmen.
Gesetzliche Grundlage für die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung
von Kranken war zunächst das Personenbeförderungsgesetz28 (PBefG) des
Bundes. Die Materie war als „Mietwagenverkehr“ gemäß §§ 46 Abs. 2 Nr. 3
und 49 Abs. 4 PBefG Gegenstand der konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz, von der der Bund Gebrauch gemacht hatte, so dass sie der
Regelungsbefugnis der Länder entzogen war. Das PBefG stellte in erster Linie
auf Beförderungs- und Verkehrsaspekte ab und ließ die Bedürfnisse eines mo-
dernen Rettungswesens unberücksichtigt. Von der ursprünglich in § 58 Abs. 1
Nr. 2 PBefG a. F. enthaltenen Ermächtigung, den Gelegenheitsverkehr zum
Zwecke des Krankentransports durch Rechtsverordnung näher zu regeln, hatte
der Bundesminister für Verkehr keinen Gebrauch gemacht.
Mit dem durch die Rettungsdienstgesetze der Länder vorgegebenen flächende-
ckenden Aufbau des Rettungsdienstes wurden Mängel des Bundesrechts immer
deutlicher. Während die rettungsdienstlichen Aufgabenträger eine ständige und
flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsmitteln und qualifi-
ziertem Personal rund um die Uhr sicherzustellen hatten, konnten nicht in den
Rettungsdienst eingebundene private Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb auf
einen kostengünstigen Tagesbetrieb mit hohem Auslastungsgrad beschränken.
Es wurden zunehmend Kapazitäten aufgebaut, die mit dem Leistungsangebot
des Rettungsdienstes nicht abgestimmt waren und dessen Auslastung beein-
trächtigten. Die Finanzierbarkeit und letztlich die Funktionsfähigkeit des Ret-
tungsdienstes gerieten in Gefahr.
Die Länder sahen die Notwendigkeit, das Anforderungsprofil an den Kranken-
transport, der außerhalb des Rettungsdienstes durchgeführt wurde, in persönli-
cher und sachlicher Hinsicht zu heben, die Chancengleichheit für den Rettungs-
dienst herzustellen und weitere Maßnahmen zur Funktionssicherung des
Rettungsdienstes zu ermöglichen. Dazu sollten die Vorschriften über die Beför-
derung mit Krankenkraftwagen insgesamt aus dem PBefG herausgenommen
und den Ländern zur Regelung überlassen werden. Eine entsprechende Geset-
zesinitiative wurde vom Bundesrat am 5. Februar 1988 eingeleitet29 und mit
dem Sechsten Gesetz zur Änderung des PBefG vom 25. Juli 198930 abge-
schlossen.
Die Bundesregierung hatte in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Bun-
desrates der Herausnahme des Krankentransports aus dem PBefG zugestimmt
und landesrechtliche Lösungen für einen gangbaren Weg gehalten, um
Besonderheiten in den Bundesländern und gewachsenen Strukturen im Ret-
tungsdienst Rechnung tragen zu können. Sie hat dabei zugleich die Erwartung
ausgesprochen, dass künftige landesrechtliche Vorschriften für den Kranken-
transport die Möglichkeiten einer Beteiligung privater Unternehmen und Orga-
nisationen an diesen Beförderungen sicherstellen31. Im gleichen Sinne äußerte

28 PBefG vom 21. März 1961 (BGBl. I S. 241), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 147 des
Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)

29 BT-Drs. 11/2170
30 PBefG vom 25. Juli 1989 (BGBl. I S. 1547)
31 BT-Drs. 11/2170, Anlage 2
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sich der für die Behandlung des Gesetzentwurfs federführende Ausschuss für
Verkehr. Nach seiner Auffassung soll es auch künftig einen gesunden Wettbe-
werb zwischen öffentlichen Transportträgern, den großen Hilfsorganisationen
und privaten Unternehmen geben, um vor allem der Kostenentwicklung Ein-
halt zu gebieten32. Damit war der Bereich nicht mehr bundesgesetzlich geregelt,
sondern für die Gesetzgebung der Länder freigegeben.

5. Neufassung des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die
Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer
1992

Mit dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den
Krankentransport durch Unternehmer (RettG) vom 24. November 199233

machte das Land von der neuen Kompetenz34 Gebrauch. In dem in vier Ab-
schnitte gegliederten Gesetz wurden die bisherigen Regelungen für den Ret-
tungsdienst und die notwendigen neuen Regelungen für Unternehmen zusam-
mengefasst.
Der 1. Abschnitt enthielt allgemeine Bestimmungen, die sowohl für den Ret-
tungsdienst als auch für die Notfallrettung und Krankentransport durch Unter-
nehmen galten. Dazu gehörten die Aufgabenbestimmung sowie die Anforde-
rungen an die einzusetzenden Rettungsmittel und die Qualifikation des
Personals.
Der 2. Abschnitt regelte die Aufgaben und Strukturen des „öffentlichen“ Ret-
tungsdienstes. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um Regelungen aus dem
RettG 1974, die modifiziert wurden. Neu aufgenommen wurden Vorschriften
über den Leitenden Notarzt, die Luftrettung und die Beteiligung der Kranken-
kassen. Die Möglichkeit, die Durchführung von Aufgaben des Rettungsdienstes
an Hilfsorganisationen und andere wie z. B. Unternehmen zu übertragen,
wurde beibehalten. Mit der neuen Kostenregelung wurden die bis dahin gezahl-
ten Betriebskostenzuschüsse des Landes gestrichen. Betriebskosten sollten
künftig, wie in anderen Bundesländern auch, über Gebühren und Entgelte der
Benutzerinnen und Benutzer finanziert werden.
Im 3. Abschnitt wurden die subjektiven und objektiven Genehmigungsvoraus-
setzungen für Unternehmen geregelt. Die subjektiven Genehmigungsvorausset-
zungen wurden im Wesentlichen aus dem PBefG übernommen. Als objektive
Genehmigungsvoraussetzung räumte § 19 Abs. 4 RettG die Möglichkeit ein,
die Genehmigung zu versagen, wenn durch ihren Gebrauch das öffentliche
Interesse an einem funktionsfähigen Rettungsdienst beeinträchtigt würde.
Der 4. und letzte Abschnitt enthielt Vorschriften über Ordnungswidrigkeiten
sowie Übergangs- und Schlussbestimmungen. Unternehmen, die vor dem
30. Juli 1989 von einer Genehmigung nach dem PBefG Gebrauch gemacht
hatten, wurde in § 29 Abs. 1 RettG 1992 ein Besitzstandsschutz eingeräumt.
§ 29 Abs. 3 sah Übergangsregelungen für die Qualifikationsanforderungen an
das Personal vor.

6. Novellierungen des RettG von 1999 bis 2012

Mit dem Vorhaben der Verwaltungsmodernisierung im Jahr 1999 sollte in
Nordrhein-Westfalen die Aufgabenverteilung zwischen Staat und Kommunen
in vielen Bereichen neu geregelt werden. Die Kommunen erhielten zum Teil
zusätzliche Aufgaben. Ihr Spielraum wurde damit erheblich erweitert. Ein Ziel

32 BT-Drs. 11/4224
33 RettG NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458)
34 Siehe oben I 4.
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der neuen Regelungen war, die Selbstverwaltung zu stärken. In diesem Zusam-
menhang standen auch die Aufgaben im Rettungsdienst und Krankentransport
auf dem Prüfstand.
Mit der Novellierung 199935 wurden daher die Organisationsstrukturen im
Rettungsdienst gestrafft. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Kosten-
träger wurde als Element eingeführt, um mehr Transparenz und Wirtschaftlich-
keit im öffentlichen Rettungsdienst zu erreichen. Die Kostenträger wurden stär-
ker an der Bedarfsplanung und der Gebührenfestsetzung beteiligt. So konnten
sie z. B. eine Begründung für erhebliche Berechnungsabweichungen der Kosten
für den Rettungsdienst von den Kommunen verlangen. Das Satzungsrecht der
Kommunen wurde nicht angetastet. Die Zuständigkeit des öffentlichen Ret-
tungsdienstes für die notärztliche Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des
§ 75 SGB V wurde eindeutig klar gestellt. Damit wurde die Abgrenzung zum
vertragsärztlichen Notdienst verdeutlicht.
Durch verschiedene Verordnungsermächtigungen konnte das für das Gesund-
heitswesen zuständige Ministerium sowohl die Genehmigungsverfahren im Be-
reich der Luftrettung auf nachgeordnete Behörden übertragen als auch landes-
rechtliche Qualifizierungsregelungen für Rettungssanitäterinnen, -sanitäter,
-helferinnen und -helfer treffen. Auf das besondere Weisungsrecht für Einzel-
fälle gegenüber den Kommunen wurde allerdings nicht verzichtet. Es war zwar
in der Vergangenheit sehr sparsam eingesetzt worden, musste aber zur Auf-
rechterhaltung des Sicherstellungsauftrages im Ausnahmefall als Befugnis er-
halten bleiben. Die personelle Besetzung der Rettungsfahrzeuge wurde geregelt.
Damit war eine Standardsetzung verbunden. Große kreisangehörige Gemein-
den erhielten zudem das Recht, selbstständig Rettungswachen zu betreiben.
Auch die einheitliche Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr brachte eine
höhere Effizienz. Das Hilfsorganisationenprivileg wurde in der Novellierung
1999 beibehalten aber konkretisiert. Nur bei gleicher Leistungsfähigkeit waren
anerkannte Hilfsorgansiationen bei der Auftragsvergabe vorrangig zu berück-
sichtigen. Für Unternehmen, die Notfallrettung und Krankentransport betrei-
ben wollten, bestimmte der Gesetzgeber die Anforderungen an die notwendige
Zuverlässigkeit zur Durchführung der Aufgaben. Als Organisationserfordernis
verlangte er zudem von privaten Unternehmen die Einsetzung einer Geschäfts-
führung, die für den Betrieb die Verantwortung zu tragen hatte.
Im Jahr 2001 wurde mit Art. 3536 des EuroAnpG nicht nur die „Deutsche
Mark“ durch den „Euro“, sondern auch der Begriff „Unfallort“ durch die
umfassendere Bezeichnung „Notfallort“ ersetzt. Es wurde klargestellt, dass der
Rettungsdienst nicht nur zum Einsatz kommt, wenn Unfälle geschehen sind,
sondern auch wenn schwere Erkrankungen eine sofortige Versorgung und den
Transport in das nächst gelegene, geeignete Krankenhaus erfordern.
In den Jahren 2004 und 2005 folgten weitere kleinere gesetzliche Änderungen.
Mit dem Elektronikanpassungsgesetz37 wurde formuliert, dass das Verfahren
um die Genehmigung von Notfallrettung und Krankentransport für Unterneh-
men grundsätzlich umfassend der Schriftform unterliegt. Abweichungen kön-
nen seither nur auf Grund von Verordnungen auf der Grundlage dieses Geset-
zes zugelassen werden und auch nur, wenn eine Signatur nach § 37 Abs. 4
VwVfG eingeführt wird.

35 Art. 17 des Ersten Gesetzes zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen (Erstes Modernisierungsgesetz – 1. ModernG NRW) vom 15. Juni 199 (GV. NRW.
S. 385)

36 Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an den Euro in Nordrhein-Westfalen (EuroAnpG NRW)
(GV. NRW. S. 708)

37 Art. 2 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften zwecks Anpas-
sung an die Erfordernisse der elektronischen Arbeitsweise der Verwaltung (Elektronik-Anpas-
sungsgesetz) (GV. NRW. S. 370).
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Durch Art. 66 des Dritten Befristungsgesetzes38 aus dem Jahr 2005 wurde die
Geltung des Gesetzes bis zum Jahr 2009 befristet. Der Versuch, Bürokratie
abzubauen, schlug sich in der Forderung nieder, Gesetze laufend auf ihre Not-
wendigkeit hin zu überprüfen. Man versprach sich von der Befristung den
Zwang zur Kontrolle. Die Befristung musste mit Gesetz vom 18. Dezember
201239 allerdings wieder aufgehoben werden. Die Fortgeltung eines Rettungs-
gesetzes war zwingend erforderlich.

7. Novellierung des RettG 2015

Die Novellierung von 201540 war eine grundsätzliche. Die Diskussion vor und
im parlamentarischen Verfahren mit den Kommunen, Kostenträgern, Hilfsor-
ganisationen, Verbänden und Unternehmen hat dies sehr deutlich gemacht. Die
Hilfsorganisationen fürchteten um ihre Privilegien der vorrangigen Auftrags-
vergabe bei gleichem Leistungsangebot, deren Wegfall Kostensteigerungen aus-
lösen und in der Folge einen Abbau des notwendigen Engagements insbeson-
dere der freiwilligen Helferinnen und Helfer in der Daseinsvorsorge nach sich
ziehe. In der europäischen Ausrichtung auf strikten Wettbewerb sahen sie eine
große Gefahr. Die Krankenkassen betrachteten das autonome Satzungsrecht
der Kommunen nach wie vor kritisch, obwohl ihnen bei der Gestaltung der
Kosten für den Rettungsdienst zwar weitere Mitspracherechte eingeräumt wor-
den seien, aber im Ergebnis kein Vetorecht zustünde.
Die derzeit am Markt tätigen Unternehmen konnten sich in der Mehrzahl ein
Zusammengehen mit dem öffentlichen Rettungsdienst vorstellen. Insbesondere
die gemeinsame Nutzung der Leitstelle bedeute eine Effizienzsteigerung. Eine
völlige Aufgabe des Rettungsdienstes durch Unternehmen war aber insoweit
sehr fraglich, als zwar die derzeit am Markt befindlichen Unternehmen entspre-
chend votieren konnten, aber künftige, heute noch nicht eingebundene in ihrer
freien Entfaltung erheblich eingeschränkt wären. Ohne Vorliegen triftiger
Gründe wäre der Ausschluss privater Angebote nicht zulässig. Vor diesem Hin-
tergrund hat den Gesetzgeber letztlich Abstand davon genommen, das ret-
tungsdienstliche Angebot durch Unternehmen zu streichen. Gerade in Nord-
rhein-Westfalen gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tätigkeit von
Unternehmen den öffentlichen Rettungsdienst ernsthaft gefährdete.
Ein besonders wichtiges Stichwort der Novelle ist der Begriff Qualität. Neben
der verpflichtenden Einbindung höher qualifizierten Personals in Form von
Notfallsanitäterinnen und -sanitäter ab 2026, bis dahin fakultativ, kann neben
der medizinischen Leitung Rettungsdienst auch eine organisatorische Leitung
Rettungsdienst eingesetzt werden.
Das bisher vorherrschende Submissionsmodell wurde beibehalten. Es belässt
den Kommunen als Aufgabenträger des Rettungsdienstes das erste Zugriffs-
recht insoweit, als sie die den Rettungsdienst mit eigenen Kräften durchführen
oder Dritte einbinden wollen. Lüder41 betont, dass der Geltungsbereich des
Gesetzes auf die Vorhaltung für den Massenanfall von Verletzten oder Er-
krankten erstreckt worden ist. Auf diese Weise berücksichtige der Gesetzgeber
sowohl die europäische Vergabe- als auch Konzessionsrichtlinie42. Besondere
Regelungen wurden für den Transport von Arzneimitteln, Blut und Blutpro-
dukten sowie Organen aufgenommen.

38 Drittes Gesetz zur Befristung des Landesrechts Nordrhein-Westfalen (Drittes Befristungsgesetz –
Zeitraum 1987 bis Ende 1995) vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306)

39 Gesetz zur Änderung des RettG vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 670)
40 Zweites Gesetz zur Änderung des RettG vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305)
41 Lüder, S. Zur Weiterentwicklung des Gesamtsystems aus Zivilschutz, Katastrophenschutz und

Gefahrenabwehr a. a. O. S. 73
42 ABl. EU Nr. L 94/65 vom 28. März 2014 und ABl. EU Nr. L 94/1 vom 28. März 2014
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Ein Ärgernis insbesondere für die Kostenträger bedeutete eine fehlende Rege-
lung zu Fehleinsätzen. Diese Lücke wurde geschlossen.
Entscheidend für einen funktionsfähigen, fachlich ausreichend dimensionierten
und wirtschaftlich agierenden Rettungsdienst ist die Bedarfsabschätzung hin-
sichtlich personeller Ausstattung und sächlicher Ressourcen. Insoweit hat der
Gesetzgeber nicht nur Grundsätze zur zwingenden wirtschaftlichen Betriebs-
führung in das Gesetz aufgenommen, sondern auch konkrete Vorgaben zu
Transparenz und Vorlagepflichten gemacht. Dazu gehören z. B. § 2a, das Wirt-
schaftlichkeitsgebot, § 12 Abs. 5 die Vorlage von Betriebsabrechnungsbögen,
§ 12 Abs. 6 die detaillierten Angaben im Konfliktfall der Bedarfsplanung, die
Vorlage von Satzungsentwürfen nach § 14 Abs. 2, Begründungsverpflichtungen
nach § 14 Abs. 4 und anderes mehr.
Auch die EU-Vergaberichtlinie43 hat im Kontext mit der Konzessionsrichtli-
nie44 Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren gehabt. Bevor die sog. Bereichs-
ausnahme für gemeinnützig tätige Hilfsorganisationen beschlossen wurde, un-
terfiel die Erteilung eines Auftrags im öffentlichen Rettungsdienst bereits den
Vergabevorschriften. Ein Privileg, dass die Hilfsorganisationen bevorzugt Auf-
träge im Rettungsdienst erhalten müssten, wurde nicht festgelegt.

43 EU-Vergaberichtlinie vom 28. März 2014, Richtlinie 2014/24/EU, Kraft getreten am 17. April
2014

44 Konzessionsrichtlinie vom 28. März 2014, Richtlinie 2014/23/EU, in Kraft getreten am 17. April
2014
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1 (GV. NW. S. 458), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Modernisierungsgesetzes – ModernG
NRW – vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 386), Artikel 35 des Gesetz zur Anpassung des
Landesrechts an den Euro in Nordrhein-Westfalen – EuroAnpG NRW – vom 25. September
2001 (GV. NRW. S. 708); Artikel 2 des Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher
Vorschriften zwecks Anpassung an die Erfordernisse der elektronischen Arbeitsweise der Ver-
waltung – Elektronik-Anpassungsgesetz – vom 6. Juli 2004 (GV. NRW. S. 370); Artikel 66 des
Dritten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306); Artikel 2 des Gesetzes vom
8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 750); Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GV.
NRW. S. 670); Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305); Gesetz vom 15. Dezember
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4. Abschnitt: Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 28 Bußgeldvorschriften
§ 29 Übergangsregelung
§ 30 Inkrafttreten

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Notfallrettung, den Krankentransport und die Versor-
gung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen Scha-
densereignissen im Sinne des § 2.
(2) Das Gesetz gilt nicht für
1. die Sanitätsdienste der Bundeswehr, der Polizei, der Bundespolizei und des Ka-

tastrophenschutzes;
2. Beförderungen zur Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker

bei außergewöhnlichen Schadensereignissen auf Anforderung der für die Gefah-
renabwehr zuständigen Behörde;

3. Beförderungen mit Fahrzeugen des Krankenhauses innerhalb des Kranken-
hausbereichs;

4. Beförderungen von kranken Personen, die keiner fachgerechten Hilfe oder Be-
treuung bedürfen, mit anderen als den in § 3 Abs. 1 und 3 genannten Fahrzeu-
gen (Krankenfahrten) und

5. Beförderungen, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen begonnen haben; dies
gilt nicht für Anschlussbeförderungen, die innerhalb von Nordrhein-Westfalen
beginnen.

§ 2 Rettungsdienst

(1) Der Rettungsdienst umfasst
1. die Notfallrettung,
2. den Krankentransport,
3. die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außerge-

wöhnlichen Schadensereignissen unter Berücksichtigung der im Gesetz über
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 886) enthaltenen Regelungen.
Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den Feuerwehren, den anerkann-
ten Hilfsorganisationen, den Katastrophenschutzbehörden, den Krankenhäusern
und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen und wird von ihnen unter-
stützt.

(2) Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten
lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit
herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung
weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für
die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch
die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diag-
nose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpa-
tienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Um-
stände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche
Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhal-
ten.
(3) Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen
hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter Absatz 2 fallen, fachgerechte Hilfe zu leis-
ten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen
oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.
(4) Notfallpatientinnen und Notfallpatienten haben Vorrang.

14



RettG · II

(5) Der Rettungsdienst kann Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbestand-
teilen, Organe und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zu-
standes lebensbedrohlich Verletzter oder Erkrankter dienen sollen.

§ 2a Wirtschaftlichkeitsgebot

Für alle Maßnahmen nach diesem Gesetz ist § 12 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) geändert worden ist, entsprechend
zu beachten.

§ 3 Rettungsmittel

(1) Krankenkraftwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den Kranken-
transport besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als Krankenkraftwa-
gen anerkannt sind (Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransportwagen).
(2) Notarzt-Einsatzfahrzeuge sind Personenkraftwagen zur Beförderung der Notärz-
tinnen und Notärzte. Sie dienen der Notfallrettung. Notarzt-Einsatzfahrzeuge können
mit Krankenkraftwagen eine organisatorische Einheit bilden, wenn die Notärztin be-
ziehungsweise der Notarzt in Krankenkraftwagen tätig ist und das Notarztfahrzeug
den Krankenkraftwagen begleitet.
(3) Ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst werden für die Notfallrettung
und den Krankentransport Luftfahrzeuge (Rettungshubschrauber, andere geeignete
Luftfahrzeuge) eingesetzt.
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fahrzeuge müssen in ihrer Ausstattung,
Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin, Technik
und Hygiene entsprechen. Krankenkraftwagen können auch für intensivmedizini-
sche Transporte, für die Beförderung von Neugeborenen, schwergewichtigen oder
hochkontagiösen Patientinnen und Patienten sowie für Zwecke des § 2 Absatz 5
ausgestattet sein und bedürfen in diesem Fall einer diesem Zweck entsprechenden
Ausstattung und Besetzung. Zur wirtschaftlichen Durchführung dieser Transporte
sollen Trägergemeinschaften unter Berücksichtigung bereits genehmigter oder in
den Rettungsdienst eingebundener Spezialfahrzeuge gebildet werden. Bei der Be-
darfsplanung sind die Standorte der Luftfahrzeuge – insbesondere der genehmigten
Intensivtransporthubschrauber – entsprechend zu berücksichtigen. Dabei übernimmt
in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Spezialfahrzeug stationiert ist, die
Trägerschaft für alle an der Trägergemeinschaft Beteiligten. Bei Einsatz von Spezial-
fahrzeugen darf anlassbezogen ein Transport von Patientinnen und Patienten auch
über die kommunalen Gebietsgrenzen hinaus erfolgen. Die Leitstellen haben sich
dabei abzustimmen.

§ 4 Besetzung von Rettungsmitteln

(1) Die in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzten Personen müssen
für diese Aufgaben gesundheitlich und fachlich geeignet sein.
(2) Die gesundheitliche und körperliche Eignung ist aufgrund einer ärztlichen Unter-
suchung durch ein ärztliches Zeugnis vor Aufnahme der Tätigkeit nachzuweisen.
Die ärztliche Untersuchung ist alle drei Jahre zu wiederholen.
(3) Für den Krankentransport ist mindestens eine Rettungssanitäterin oder ein Ret-
tungssanitäter und für die Notfallrettung mindestens eine Rettungsassistentin oder
ein Rettungsassistent beziehungsweise eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitä-
ter zur Betreuung und Versorgung der Patientinnen und Patienten einzusetzen. In
der Notfallrettung eingesetzte Ärztinnen und Ärzte müssen über den Fachkunde-
nachweis Rettungsdienst einer Ärztekammer oder eine von den Ärztekammern
Nordrhein oder Westfalen-Lippe als vergleichbar anerkannte Qualifikation verfügen
(Notärztin oder Notarzt). Sie können dem nichtärztlichen Personal in medizinischen
Fragen Weisungen erteilen.
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(4) Krankenkraftwagen sind im Einsatz mit mindestens zwei fachlich geeigneten Per-
sonen zu besetzen. Als Fahrer oder Fahrerin fachlich geeignet ist
1. für den Krankentransport, wer als Rettungshelfer oder Rettungshelferin ausgebil-

det worden ist,
2. für die Notfallrettung, wer

a) als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin ausgebildet worden ist oder
b) an einem Lehrgang nach § 4 RettAssG teilgenommen und die staatliche Prü-

fung bestanden hat,
3. für die Führung eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges, wer die Berufsbezeichnung

Rettungsassistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäterin
oder Notfallsanitäter führen darf.

(5) Für Unternehmen, die Notfallrettung oder Krankentransport im Rahmen der be-
trieblichen Ersten Hilfe betreiben, können in der Genehmigung nach § 17 Ausnah-
men von den Absätzen 3 und 4 zugelassen werden.
(6) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, hinsicht-
lich der Rettungssanitäterinnen/Rettungssanitäter und Rettungshelferinnen/Ret-
tungshelfer Näheres über die Zulassung, zur Dauer, über die Inhalte und den Ab-
schluss der theoretischen und praktischen Ausbildung sowie zur Prüfung und zur
Führung der Bezeichnungen Rettungssanitäterin/Rettungssanitäter, Rettungshelfe-
rin/Rettungshelfer durch Rechtsverordnung zu regeln.
(7) Mit Ablauf des 31. Dezember 2026 wird die Funktion der Rettungsassistentin
oder des Rettungsassistenten durch die Notfallsanitäterin oder den Notfallsanitäter
ersetzt.

§ 5 Verhalten des Personals

(1) Das zur Notfallrettung oder zum Krankentransport eingesetzte Personal hat die
besondere Sorgfalt anzuwenden, die sich aus dieser Aufgabe ergibt. Es ist ihm ins-
besondere untersagt,
1. während des Dienstes und der Dienstbereitschaft unter der Wirkung alkoholi-

scher Getränke oder anderer die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigender Mittel
zu stehen,

2. in Krankenkraftwagen und Luftfahrzeugen zu rauchen.
(2) Hat ein Mitglied des Personals eine Krankheit, die es hindert, seine Aufgaben
ordnungsgemäß zu erfüllen, darf der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder die
Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten es nicht einset-
zen.
(3) Betroffene haben Erkrankungen nach Absatz 2 dem Träger rettungsdienstlicher
Aufgaben oder der Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteilig-
ten unverzüglich mitzuteilen. Übertragbare Krankheiten im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes teilt der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder die Leitung der
nach den §§ 13 und 17 am Rettungsdienst Beteiligten der unteren Gesundheitsbe-
hörde umgehend mit.
(4) Das in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte nichtärztliche Per-
sonal hat jährlich an einer mindestens 30stündigen aufgabenbezogenen Fortbildung
teilzunehmen und dies nachzuweisen. Umfang und Inhalte der notwendigen Fortbil-
dungen für Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst werden durch die Landesärzte-
kammern geregelt.

§ 5a Belange behinderter Menschen

Die besonderen Belange behinderter Menschen sind angemessen zu berücksichti-
gen.

16



RettG · II

2. Abschnitt: Rettungsdienst
§ 6 Aufgabe des Rettungsdienstes, Träger

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungsdienstes verpflich-
tet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leis-
tungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungs-
dienst und des Krankentransports sicherzustellen. Beide Aufgabenbereiche bilden
eine medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahren-
abwehr.
(2) Neben den Kreisen und kreisfreien Städten sind die Großen kreisangehörigen
Städte Träger von Rettungswachen. Mittlere kreisangehörige Städte sind Träger von
Rettungswachen, soweit sie aufgrund des Bedarfsplanes Aufgaben nach § 9 Abs. 1
wahrnehmen. Die Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte sind insoweit ne-
ben den Kreisen und kreisfreien Städten Träger rettungsdienstlicher Aufgaben.
(3) Die Kreise und Gemeinden nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz als
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr.
(4) Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden Fassung
bleibt unberührt. Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans prüfen
die Kreise und kreisfreien Städte die Möglichkeiten einer länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit, soweit sie an ausländische Staaten angrenzen und mit diesen Ab-
kommen bestehen.

§ 7 Einrichtungen des Rettungsdienstes

(1) Der Träger des Rettungsdienstes errichtet und unterhält eine Leitstelle, die mit
der Leitstelle für den Feuerschutz nach § 28 Absatz 1 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV.
NRW. S. 886), in der jeweils geltenden Fassung zusammenzufassen ist (einheitliche
Leitstelle). Er sorgt für die im Bedarfsplan nach § 12 festgelegte Zahl von Rettungs-
wachen. Mehrere Träger des Rettungsdienstes können gemeinsam eine Leitstelle
betreiben.
(1a) Der Träger des Rettungsdienstes kann vorsehen, dass die Lenkung aller Ein-
sätze der Notfallrettung nach dem 2. oder 3. Abschnitt über die einheitliche Leitstelle
nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt. Die Durchführung regelt der Träger des Rettungsdiens-
tes. Unternehmen nach dem 3. Abschnitt können nur einbezogen werden, soweit
ein hierauf gerichtetes Einverständnis des Unternehmens vorliegt.
(2) Die Luftrettung durch Luftfahrzeuge ergänzt nach Maßgabe des § 10 den boden-
gebundenen Rettungsdienst.
(3) Der Rettungsdienst ist in medizinischen Belangen und Angelegenheiten des
Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zu leiten und zu
überwachen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 durch eine Ärztliche Lei-
tung Rettungsdienst erfolgt durch den Träger des Rettungsdienstes.
(4) Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker be-
stellt der Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte oder -ärztinnen und regelt
deren Einsatz. Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzli-
cher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Im Einsatz können Leitende
Notärzte oder -ärztinnen den mitwirkenden Ärzten und Ärztinnen in medizinisch-
organisatorischen Fragen Weisungen erteilen. Der Träger des Rettungsdienstes
kann ergänzend in ausreichendem Umfang Organisatorische Leitungen Rettungs-
dienst bestellen und deren Einsatz regeln. Dabei ist auch die Regelung des § 2
Absatz 1 Nummer 3 zu beachten.

§ 7a Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsmanagement

(1) Die Durchführung der Rettungsdiensteinsätze und deren Abwicklung sind zu do-
kumentieren. In diesem Zusammenhang dürfen personenbezogene Daten nur verar-
beitet werden, soweit dies für
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1. die Durchführung eines Einsatzes,
2. die medizinische Versorgung der Patientin oder des Patienten oder
3. die Abrechnung eines Rettungseinsatzes erforderlich ist.
Für die Verarbeitung der Daten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV.
NRW. S. 542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 338) geändert worden ist, unter Berücksichtigung der folgenden Absätze.
(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Qualitätsma-
nagementstrukturen geschaffen werden. Diese sollen unter Mitwirkung aller Beteilig-
ten anhand einer differenzierten Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige
Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes ermögli-
chen, um daraus etwaige Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung zu
realisieren. Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird beauftragt,
hierzu gemeinsam mit den Ärztekammern, den Fachverbänden der Ärztinnen und
Ärzte im Rettungsdienst, der Krankenhausgesellschaft sowie den Kommunalen Spit-
zenverbänden die dazu notwendigen Dokumentationserfordernisse zu entwickeln.
(3) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe sind zum
Zwecke der Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Be-
schwerdemanagement automatisch aufzuzeichnen. Gleiches gilt für Anrufe auf An-
schlüssen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr und für den Funkver-
kehr. Auf weiteren Anschlüssen eingehende Anrufe dürfen nur nach vorheriger
Einwilligung aufgezeichnet werden.
(4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erhobene und verarbeitete Daten sind unver-
züglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben
wurden, nicht mehr erforderlich sind. Die gespeicherten, nicht anonymisierten Auf-
zeichnungen nach Absatz 3 sind spätestens nach sechs Monaten zu löschen, es
sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch
erforderlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung
schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. Dies gilt
auch für die Dokumentation des Funkverkehrs mit der Maßgabe, dass die Daten
spätestens nach drei Monaten zu löschen sind.
(5) Die nach Absatz 4 aufzubewahrenden Daten sind zu sperren und mit einem
Sperrvermerk zu versehen. Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen finden Anwendung.
(6) Für die Erstellung von Bedarfsplänen nach § 12 dürfen die zuständigen Träger
des Rettungsdienstes notwendige Daten verarbeiten.
(7) Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst darf personenbezogene Daten von weiter-
behandelnden Institutionen sowie von Leitstellenaufzeichnungen nur verarbeiten,
soweit dies erforderlich ist, um die Qualität des Rettungsdienstes zu gewährleisten
und weiterzuentwickeln.

§ 8 Leitstelle – Nachweis über freie Behandlungskapazitäten

(1) Die Leitstelle lenkt die Einsätze des Rettungsdienstes. Sie muss ständig besetzt
und erreichbar sein. Sie arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuer-
wehren sowie den Einrichtungen der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für
den ärztlichen Notfalldienst zusammen. Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Ein-
sätze beauftragte Personen müssen eine geeignete Qualifikation haben; das Nähere
regelt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium nach Abstimmung mit
den kommunalen Spitzenverbänden durch Erlass.
(2) Die Leitstellen sind auf Anforderung zur nachbarlichen Hilfe durch die ihnen zu-
geordneten Einrichtungen des Rettungsdienstes verpflichtet, sofern dadurch die
Wahrnehmung der eigenen Aufgaben nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
(3) Die Leitstelle hat einen Nachweis über freie Behandlungskapazitäten zu führen.
Der Träger des Rettungsdienstes vereinbart mit den Krankenhäusern Form, Inhalt
und Verfahren der dafür notwendigen Meldungen.
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§ 9 Rettungswachen

(1) Die Rettungswachen halten die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungs-
mittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Auf
Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres
Bereiches durchzuführen.
(2) Bei dem Neu-, Um- oder Erweiterungsbau von Krankenhäusern haben die Träger
des Rettungsdienstes darauf hinzuwirken, dass die Belange des Rettungsdienstes
berücksichtigt werden.

§ 10 Luftrettung

(1) Für die Luftrettung werden Luftfahrzeuge nach § 3 Abs. 3 mit regionalem Einsatz-
bereich vorgehalten. Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium be-
stimmt im Einvernehmen mit dem für Innere Angelegenheiten zuständigen Ministe-
rium die Organisation der Luftrettung. Es legt nach Anhörung der kommunalen
Spitzenverbände und der Landesverbände der Krankenkassen, der Verbände der
Ersatzkassen und des Landesausschusses des Verbandes der privaten Krankenver-
sicherungen (Verbände der Krankenkassen) sowie des Landesverbandes der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften den Standort der Luftfahrzeuge und deren re-
gelmäßigen Einsatzbereich fest.
(2) Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich eines Luftfahr-
zeuges bilden eine Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des Luftfahrzeugs
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit als Pflichtregelung. Dabei übernimmt einer der Träger, in der Re-
gel der Träger, in dessen Gebiet das Luftfahrzeug stationiert ist, die Aufgabe der
Luftrettung in seine Zuständigkeit (Kernträger). Die Einsätze der Luftfahrzeuge wer-
den von der Leitstelle des Kernträgers geleitet.

§ 11 Zusammenarbeit mit Krankenhäusern

(1) Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen
und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im Einverneh-
men mit den Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest.
(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Krankenhäu-
ser
1. eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungsdienstperso-

nals durchführen,
2. Ärzte und Ärztinnen für die Notfallrettung zur Verfügung stellen und
3. für Ereignisse nach § 7 Absatz 4 notwendige Maßnahmen vorsehen.

§ 12 Bedarfspläne

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen Bedarfspläne auf. In den Bedarfsplänen
sind insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanfor-
derungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatz-
fahrzeuge sowie die Maßnahmen und Planungen für Vorkehrungen bei Schadenser-
eignissen mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker festzulegen. Bei der
Ermittlung der Zahl der von den Trägern des Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahr-
zeuge können auch Fahrzeuge von Unternehmen mit einer Genehmigung nach § 17
rechnerisch berücksichtigt werden. Das Nähere zur Sicherstellung der Versorgung
der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes kann durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag mit den Unternehmen geregelt werden. Die Vorschriften des 3. Ab-
schnitts bleiben unberührt.
(2) Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den vollständigen Anlagen den Trägern
der Rettungswachen, den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern
von rettungsdienstlichen Leistungen, den Verbänden der Krankenkassen und dem
Landesverband (West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der örtli-
chen Gesundheitskonferenz zur Stellungnahme zuzuleiten. Dabei sind diese aufzu-
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fordern, zu allen Inhalten des Entwurfs schriftlich Stellung zu nehmen und Ände-
rungs- und Ergänzungsvorschläge einzureichen.
(3) Die Kreise und kreisfreien Städte werten die Stellungnahmen aus. Mit den kreis-
angehörigen Gemeinden, die Träger von Rettungswachen sind, ist Einvernehmen
zu erzielen. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die not-
wendigen Festlegungen.
(4) Soll den Vorschlägen der Verbände der Krankenkassen und dem Landesverband
(West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht gefolgt werden, ist mit
diesen eine Erörterung vorzunehmen. Hinsichtlich der kostenbildenden Qualitäts-
merkmale des Bedarfsplanes ist Einvernehmen anzustreben. Kommt eine Einigung
nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die notwendigen Festlegungen.
(5) Der Bedarfsplan ist kontinuierlich unter Beteiligung der Verbände nach Absatz 4
zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu ändern. Zur Änderung
eines Bedarfsplanes können die Verbände der Krankenkassen auffordern, soweit
sich in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren Anhaltspunkte für eine Verände-
rung der Bedarfssituation ergeben haben. Zu diesem Zweck stellen die Träger des
Rettungsdienstes den Verbänden der Krankenkassen jährlich Betriebsabrechnungs-
bögen (BAB) sowie Einsatzzahlen des Beurteilungszeitraumes zur Verfügung.
(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absätzen 3 und 4 sind den Bezirksregie-
rungen detaillierte Unterlagen vorzulegen.

§ 13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer
Leistungserbringer

(1) Der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben kann die Durchführung des Rettungs-
dienstes unter Beachtung der Absätze 2 bis 5 auf anerkannte Hilfsorganisationen
und andere Leistungserbringer durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übertragen.
(2) Die Verbände der Krankenkassen sind bei der Ermittlung des Bedarfs zu beteili-
gen; ihnen sind die entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Soweit ihren Vorschlägen nicht gefolgt wird, ist dies zu begründen. Im Verfahren
und bei der Auswahlentscheidung sind insbesondere § 12 sowie die Mitwirkung bei
der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker nach Maßgabe der
§ 2 Absatz 1 Nummer 3 und § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 zu berücksichtigen. Bei den
auf den gesetzlichen Unfallversicherungsbestimmungen beruhenden Betriebs- und
Werkrettungsdiensten ist deren Betriebszugehörigkeit entsprechend zu berücksichti-
gen. Die bisherige Mitwirkung im Rettungsdienst kann in die Auswahl einbezogen
werden.
(3) Verträge nach Absatz 1 bedürfen der Schriftform. Ihre Laufzeit ist auf die Dauer
von höchstens fünf Jahren, im Falle der Übertragung der Durchführung von Leistun-
gen der Luftrettung auf höchstens zehn Jahre zu begrenzen. Der Träger rettungs-
dienstlicher Aufgaben hat sich zuvor zu vergewissern, dass
1. die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind,
2. keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Leistungser-

bringers oder der zur Führung der Geschäfte bestellten Personen begründen
und

3. der Leistungserbringer oder die zur Führung der Geschäfte bestellte Person
fachlich geeignet ist.

(4) Durch den Vertrag ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leis-
tungen des Rettungsdienstes sicherzustellen. Er hat insbesondere Bestimmungen
zu enthalten, die
1. die Höhe der Vergütung regeln,
2. die dem Leistungserbringer obliegende Betriebs- und Beförderungspflicht ein-

schließlich der Betriebszeiten näher bestimmen,
3. die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben,
4. die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten betreffen,
5. ordnungsgemäße hygienische Verhältnisse einschließlich einer sachgerechten

Desinfektion und Dekontamination im Betrieb sicherstellen und
6. die erforderliche Ausstattung und die jederzeitige Einsatzbereitschaft der Ein-

richtungen gewährleisten.

20



RettG · II

(5) In den Vertrag können über Absatz 4 hinaus insbesondere Regelungen aufge-
nommen werden, die
1. den Leistungserbringer verpflichten, die Beförderungsaufträge und deren Ab-

wicklung zu erfassen und die Aufzeichnung auf bestimmte Zeit aufzubewahren,
2. die Zusammenarbeit aller im Rettungsdienst Mitwirkenden gewährleisten und
3. eine Vertragsstrafe bei der Missachtung von Qualitätsvereinbarungen vorsehen.

§ 14 Beteiligung der Krankenkassen bei der Festsetzung von
Benutzungsentgelten, Kosten

(1) Die Festsetzung der Gebühren in der Gebührensatzung erfolgt auf der Grundlage
des jeweils geltenden Bedarfsplanes.
(2) Der Entwurf der Gebührensatzung ist den Verbänden der Krankenkassen und
dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit beurteilungsfä-
higen Unterlagen zur Stellungnahme zuzuleiten. Zwischen den Beteiligten ist Einver-
nehmen anzustreben.
(3) Die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013
(BGBl. I S. 1348) sowie die Kosten der Fortbildung im Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1
gelten als Kosten des Rettungsdienstes. Näheres bestimmt das für das Gesund-
heitswesen zuständige Ministerium in Abstimmung mit den Verbänden nach Ab-
satz 2 sowie mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Dabei ist eine einvernehmli-
che Regelung anzustreben.
(4) Die in Absatz 2 aufgeführten Verbände können bei einer erheblich abweichenden
Bewertung der beurteilungsfähigen Unterlagen eine Begründung verlangen.
(5) Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben haben die Kosten für die ihnen nach
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben einschließlich der Unterstützungsleistungen
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 zu tragen. Auch Fehleinsätze können in die Gebührensat-
zungen als ansatzfähige Kosten aufgenommen werden. Ist ein Rettungsdienstein-
satz notwendig geworden, ohne dass ein Transport durchgeführt wurde, kann der
Träger rettungsdienstlicher Aufgaben von der Verursacherin beziehungsweise dem
Verursacher nur dann Kostenersatz verlangen, wenn der Einsatz auf missbräuchli-
chem Verhalten der Verursacherin oder des Verursachers beruht.
(6) Die Kreise können die anteiligen Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstellen
auf die Träger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 umlegen, sofern sie von den
Benutzern keine Entgelte erheben. Die Träger von Rettungswachen nach § 6 Ab-
satz 2 können die von ihnen an den Kreis zu zahlenden Beträge in entsprechender
Anwendung des § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils
geltenden Fassung aufbringen.

§ 15 Landesfachbeirat für den Rettungsdienst

(1) Zur Beratung des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums in allen
Angelegenheiten des Rettungsdienstes von grundsätzlicher Bedeutung wird ein Lan-
desfachbeirat gebildet, dessen Mitglieder das Ministerium beruft. Den Vorsitz führt
das Ministerium. Es erlässt eine Geschäftsordnung.
(2) In dem Landesfachbeirat sollen vertreten sein
– die kommunalen Spitzenverbände,
– die anerkannten Hilfsorganisationen,
– die Ärztekammern und die Kassenärztlichen Vereinigungen,
– die Krankenhausgesellschaft,
– die Verbände der Krankenkassen und der Landesverband der gewerblichen Be-

rufsgenossenschaften,
– die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften,
– Fachverbände des Rettungswesens und der Feuerwehren,
– Verbände des Krankentransportgewerbes,
– Wissenschaft und Technik und
– Fachverbände der Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst.
Andere fachkundige Personen können zu den Sitzungen hinzugezogen werden.

21



II · RettG

§ 16 Aufsicht und Weisungsrecht

(1) Die Sonderaufsicht führen die für die allgemeine Aufsicht zuständigen Behörden.
Oberste Aufsichtsbehörde ist das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium.
(2) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Wahrnehmung der den
rettungsdienstlichen Aufgabenträgern nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben
unterrichten und den Leistungsstand des Rettungsdienstes überprüfen. Besondere
Vorkommnisse sind den Aufsichtsbehörden unverzüglich mitzuteilen.
(3) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfül-
lung der Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben dürfen.
1. die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine und besondere Weisungen erteilen,

um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern. Hierzu gehören
insbesondere Weisungen über Zahl, Standort, Bau, Betrieb und personelle Be-
setzung von Rettungswachen sowie Eintreffzeiten am Notfallort, über die sächli-
che und technische Ausstattung der Leitstellen, über die Farbgebung der Kran-
kenkraftwagen und der Notarzt-Einsatzfahrzeuge, die einheitliche
Dokumentation des Einsatzgeschehens, die einheitliche Kennzahlen-Berichter-
stattung und die einheitliche Kosten- und Gebührendarstellung im Rettungs-
dienst,

2. die Aufsichtsbehörden allgemeine und besondere Weisungen für Unglücksfälle,
die wegen der größeren Anzahl von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten die
Leistungskraft eines einzelnen Trägers übersteigen, erteilen.

(4) Weisungen zur Erledigung bestimmter rettungsdienstlicher Einsatzaufgaben (§ 6)
bei einer größeren Anzahl Verletzter und Kranker führt die Hauptverwaltungsbeamtin
oder der Hauptverwaltungsbeamte als staatliche Verwaltungsbehörde durch, sofern
die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt.
(5) Die unteren Aufsichtsbehörden können allgemeine und besondere Weisungen
erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben innerhalb des Geltungs-
bereichs eines Bedarfsplans zu sichern.

3. Abschnitt: Notfallrettung und Krankentransport durch
Unternehmer

§ 17 Genehmigungspflicht

Wer, ohne nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt zu sein, Aufgaben der
Notfallrettung oder des Krankentransports wahrnehmen will (Unternehmer), bedarf
der Genehmigung der Kreisordnungsbehörde. Eine Wahrnehmung von Aufgaben
des Rettungsdienstes durch Personen, die weder nach dem 2. Abschnitt am Ret-
tungsdienst beteiligt sind noch über eine Genehmigung nach Satz 1 verfügen, ist
ausgeschlossen. Soweit Unternehmen in mehreren Kreisen tätig sein wollen, ent-
scheiden die jeweiligen Kreisordnungsbehörden in eigener Zuständigkeit. Über den
Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu entscheiden.

§ 18 Dokumente

Genehmigungen nach dem 3. Abschnitt sind schriftlich zu beantragen, zu erteilen
und aufzuheben. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Abweichend von
Satz 1 können in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften Anträge und Genehmigungen und deren Auf-
hebung auch in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren Signatur
nach § 37 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zugelassen werden.

§ 19 Voraussetzungen der Genehmigung

(1) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
1. die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind und
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2. das Unternehmen und die für die Führung der Geschäfte bestellte Person zuver-
lässig und fachlich geeignet sind.

(2) Die Sicherheit des Betriebes ist gewährleistet, wenn der Betrieb über die für die
Notfallrettung oder den Krankentransport erforderlichen Fahrzeuge, das geeignete
Personal und die notwendigen Geschäftseinrichtungen verfügt. Die Leistungsfähig-
keit ist gewährleistet, wenn der Genehmigungsbehörde nachgewiesen wird, dass
die zur Aufnahme und ordnungsgemäßen Führung des Betriebes erforderlichen fi-
nanziellen Mittel verfügbar sind.
(3) Das Unternehmen ist als zuverlässig anzusehen, wenn davon ausgegangen wer-
den kann, dass die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen den Betrieb
unter Beachtung der für die Notfallrettung und den Krankentransport geltenden Vor-
schriften führen und dabei die Allgemeinheit vor Schäden und Gefahren bewahren.
Fachlich geeignet ist, wer über die zur ordnungsgemäßen Führung eines Betriebes
für die Notfallrettung oder den Krankentransport erforderlichen Kenntnisse verfügt.
Die fachliche Eignung wird durch eine Prüfung bei der Genehmigungsbehörde fest-
gestellt. Sie kann auch durch eine mindestens dreijährige leitende Tätigkeit in einem
Betrieb für Notfallrettung oder Krankentransport nachgewiesen werden.
(4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu erwarten ist, dass durch ihren Ge-
brauch das öffentliche Interesse an einem funktionsfähigen Rettungsdienst im Sinne
von § 6 in Verbindung mit § 12 beeinträchtigt wird. Hierbei sind insbesondere die
Pflicht zur flächendeckenden Vorhaltung und die Auslastung des öffentlichen Ret-
tungsdienstes im vorgesehenen Betriebsbereich zu berücksichtigen. Die Einsatz-
zahlen, die Eintreffzeit und Dauer der Einsätze sowie die Entwicklung der Kosten-
und Ertragslage sind dabei zugrunde zu legen.
(5) Sofern im Betriebsbereich, für den die erstmalige Erteilung einer Genehmigung
beantragt wird, schon andere Genehmigungen erteilt worden sind, kann die Geneh-
migungsbehörde vor der Entscheidung über den Antrag einen Beobachtungszeit-
raum von bis zu einem Jahr zur Feststellung des Bedarfs festlegen.
(6) Ungeachtet einer Änderung der Rechtsform oder Bezeichnung eines Unterneh-
mens gelten erteilte Genehmigungen für Notfallrettung und Krankentransport im
Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre Aufgaben
und ihren Betriebsbereich unverändert beibehalten.

§ 20 Antrag

(1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung muss enthalten
1. Namen und Betriebssitz der Antragstellenden, bei natürlichen Personen außer-

dem Wohnsitz und Geburtstag,
2. Angaben über den vorgesehenen Standort des Krankenkraftwagens und den

Betriebsbereich,
3. Angaben darüber, ob die Antragstellenden bereits eine Genehmigung für Notfall-

rettung oder Krankentransport besitzen oder besessen haben und
4. Angaben über die Geschäftsführung, sofern die Antragstellenden den Betrieb

nicht persönlich führen.
(2) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, die eine Bewertung der Zuverlässigkeit
und fachlichen Eignung der Antragstellenden und der Geschäftsführung sowie der
Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebs (§ 19 Abs. 1 bis 3) ermöglichen. Die
Genehmigungsbehörde kann weitere Angaben und Unterlagen, insbesondere die
Vorlage von Führungszeugnissen, verlangen.

§ 21 Anhörungsverfahren

(1) Vor der Genehmigung für Notfallrettung oder Krankentransport hat die Genehmi-
gungsbehörde die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben im vorgesehenen Betriebs-
bereich und die Gemeinde, in deren Gebiet der Betriebssitz des Unternehmens liegt,
sowie die Industrie- und Handelskammer, die örtlich zuständigen Krankenkassen,
die Verbände des Krankentransportgewerbes und die Spitzenorganisationen der zu-
ständigen Gewerkschaften gutachtlich zu hören. Sie kann auch weitere Stellen hö-
ren. Den anhörungsberechtigten Stellen dürfen nur Name und Anschrift der Antrag-
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stellerin oder des Antragstellers sowie Art und Umfang der beantragten
Genehmigung mitgeteilt werden.
(2) Die Genehmigungsbehörde kann von der Durchführung des Anhörungsverfah-
rens absehen, wenn sie aus eigener Kenntnis der Sachlage dem Antrag nicht ent-
sprechen will.

§ 22 Umfang der Genehmigung, Genehmigungsurkunde

(1) Die Genehmigung wird dem Unternehmen für die Ausübung von Notfallrettung
oder Krankentransport in einem bestimmten Betriebsbereich erteilt. Die Genehmi-
gung für die Notfallrettung umfasst auch die Durchführung von Krankentransporten.
Eine Übertragung der Genehmigung ist ausgeschlossen.
(2) In der Genehmigung sind die einzelnen Krankenkraftwagen unter Angabe des
amtlichen Kennzeichens und der betrieblichen Funktion aufzuführen. Betriebsbe-
reich ist das Gebiet, in dem das Unternehmen zur Entgegennahme von Beförde-
rungsaufträgen berechtigt ist.
(3) In die Genehmigung sind weiter aufzunehmen:
1. Name, Wohn- und Betriebssitz des Unternehmers,
2. Standort des Krankenkraftwagens,
3. Geltungsdauer der Genehmigung,
4. Betriebsbereich,
5. Betriebszeit und
6. Bezeichnung der Aufsichtsbehörde.
(4) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. Diese kön-
nen insbesondere
1. die dem Unternehmen obliegende Betriebs- und Beförderungspflicht sowie Ein-

satzbereitschaft näher bestimmen,
2. für die Notfallrettung die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben,
3. den Unternehmer verpflichten, der Genehmigungsbehörde die Namen des Be-

triebspersonals mitzuteilen und dessen Qualifikation nachzuweisen,
4. ordnungsgemäße gesundheitliche und hygienische Verhältnisse einschließlich

einer sachgerechten Entseuchung, Entwesung und Dekontamination in den Ein-
richtungen des Unternehmens gewährleisten,

5. die Zusammenarbeit der Unternehmer untereinander und mit dem Rettungs-
dienst regeln und

6. den Unternehmer für Zwecke der Prüfung nach § 27 verpflichten, die Beförde-
rungsaufträge und deren Abwicklung zu erfassen, die Aufzeichnungen auf be-
stimmte Zeit aufzubewahren und zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beach-
tung des § 7a sowie nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 Satz 3 und 4 weitere
Daten zu übermitteln.

(5) Die Genehmigung ist dem Unternehmen für die Dauer von höchstens fünf Jahren
zu erteilen. Wiedererteilungen sind zulässig.

§ 23 Betriebs- und Beförderungspflicht

(1) Das Unternehmen hat die Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft seines Betriebs
während der festgesetzten Betriebszeiten sicherzustellen.
(2) Der Unternehmer ist im Rahmen der ihm erteilten Genehmigung zur Notfallret-
tung verpflichtet, wenn
1. der Ausgangspunkt der Beförderung innerhalb des Betriebsbereichs des Kran-

kenkraftwagens liegt,
2. die Beförderung innerhalb der festgesetzten Eintreffzeiten (§ 22 Abs. 4 Nr. 2)

möglich ist und
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, die das Unternehmen

nicht abwenden konnte.
Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf die Beförderung in die nächste, für die
weitere Versorgung geeignete und aufnahmebereite Einrichtung.
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(3) Beim Krankentransport dürfen Beförderungen nur durchgeführt werden, wenn
ihr Ausgangsort im Betriebsbereich liegt. Die Genehmigungsbehörde kann hiervon
Ausnahmen zulassen.
(4) Personen, die am Betriebssitz Beförderungsaufträge für das Unternehmen ent-
gegennehmen, müssen
a) bei einer Genehmigung für die Notfallrettung über die Qualifikation als Rettungs-

assistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Not-
fallsanitäter verfügen,

b) bei einer Genehmigung für den Krankentransport als Rettungssanitäter oder
Rettungssanitäterin ausgebildet sein.

§ 24 Verantwortlichkeit des Unternehmens und der Geschäftsführung

(1) Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass in seinem Unternehmen die Vor-
schriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Es hat dafür zu sorgen, dass das
Unternehmen ordnungsgemäß geführt wird und dass sich die Krankenkraftwagen
und Betriebsanlagen in vorschriftsmäßigem Zustand befinden. Es ist verpflichtet, bei
der Auswahl, Leitung und Beaufsichtigung des Fahr- und Betreuungspersonals die
Sorgfalt anzuwenden, die ein ordnungsgemäßer Notfall- oder Krankentransport un-
ter fachgerechter Betreuung erfordert; es darf den Betrieb des Unternehmens nicht
anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, dass Mit-
glieder des Fahr- oder Betreuungspersonals nicht geeignet sind, einen ordnungsge-
mäßen Notfall- oder Krankentransport zu gewährleisten.
(2) Das Unternehmen kann zur Wahrnehmung der ihm nach Absatz 1 obliegenden
Aufgaben unbeschadet seiner eigenen Verantwortlichkeit eine Geschäftsführung be-
stellen. Hat das Unternehmen mehrere Betriebszweige oder Betriebsstellen, so
muss für jeden Betriebszweig oder für jede Betriebsstelle eine verantwortliche Ge-
schäftsführung bestellt werden. Die Genehmigungsbehörde kann innerhalb einer
von ihr gesetzten Frist die Bestellung eine Geschäftsführung anordnen, wenn die
Größe des Betriebes oder andere betriebliche Umstände dies erfordern. Die Ge-
schäftsführung soll eine Stellvertretung haben. Die Bestellung der Geschäftsführung
und der Stellvertretung bedarf der Bestätigung durch die Genehmigungsbehörde.
(3) Das Unternehmen hat der Genehmigungsbehörde Unfälle mit Personenschäden,
die sich während des Betriebes ereignet haben, unverzüglich mitzuteilen.

§ 25 Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeugen

(1) Für die Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeu-
gen gelten die Vorschriften der §§ 17 bis 24 mit der Maßgabe, dass über die Ertei-
lung der Genehmigung das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium nach
Anhörung der Verbände der Krankenkassen und des Landesverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften entscheidet.
(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, seine
Zuständigkeit nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung auf Bezirksregierungen zu
übertragen.

§ 26 Widerruf und Rücknahme der Genehmigung

(1) Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn eine
der Voraussetzungen nach § 19 Abs. 1 nicht vorgelegen hat oder zu widerrufen,
wenn eine Voraussetzung nachträglich weggefallen ist. Die Zuverlässigkeit des Un-
ternehmens ist insbesondere nicht mehr gegeben, wenn in seinem Betrieb trotz
schriftlicher Mahnung
a) die im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenen Vorschriften nicht befolgt

werden oder
b) den Verpflichtungen zuwidergehandelt wird, die dem Unternehmen nach diesem

Gesetz obliegen.
(2) Die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung widerrufen, wenn
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a) gegen Auflagen verstoßen wird oder
b) das Unternehmen die ihm gesetzlich obliegenden arbeitsrechtlichen, sozialrecht-

lichen oder die sich aus seinem Unternehmen ergebenden steuerrechtlichen
Verpflichtungen wiederholt nicht erfüllt hat.

(3) Rücknahme und Widerruf der Genehmigung teilt die Genehmigungsbehörde den
Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften mit.

§ 27 Prüfungsbefugnisse der Genehmigungsbehörde

(1) Die Genehmigungsbehörde kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen und zur
Durchführung der Aufsicht die erforderlichen Ermittlungen anstellen, insbesondere
innerhalb einer von ihr gesetzten Frist von dem Unternehmen die Vorlage der Bü-
cher und Geschäftspapiere oder Auskunft verlangen. Wer zur Erteilung der Auskunft
verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung er oder sie sich selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde.
(2) Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck dürfen die dem Geschäftsbetrieb dienen-
den Grundstücke und Räume innerhalb der üblichen Geschäfts- und Arbeitsstunden
betreten werden. Insoweit wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. Das Unternehmen und die im
Geschäftsbetrieb tätigen Personen haben den Beauftragten der Genehmigungsbe-
hörde bei den Ermittlungen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötigen
Hilfsdienste zu leisten.

4. Abschnitt: Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 28 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen §§ 17 und 25 Notfallrettung oder Krankentransport ohne Genehmi-

gung betreibt,
2. Auflagen gemäß § 22 Abs. 4 nicht nachkommt,
3. den Vorschriften dieses Gesetzes über

a) die einzusetzenden Fahrzeuge, ihre Ausstattung und Besetzung (§§ 3 und 4),
b) die Betriebs- und Beförderungspflicht (§ 23) zuwiderhandelt,

4. entgegen § 24 Abs. 1
a) Krankenkraftwagen und Betriebsanlagen nicht in einem vorschriftsmäßigen

Zustand hält,
b) den Betrieb des Unternehmens ohne geeignetes oder befähigtes Personal

anordnet oder zulässt,
5. entgegen § 24 Abs. 2 Sätze 2 und 3 eine vollziehbare schriftliche Anordnung der

Genehmigungsbehörde zur Bestellung der Geschäftsführung nicht oder nicht in-
nerhalb der von der Genehmigungsbehörde gesetzten Frist befolgt,

6. entgegen § 24 Abs. 3 Unfälle nicht meldet,
7. entgegen § 27 die Auskunft nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht fristge-

mäß erteilt, die Bücher oder Geschäftspapiere nicht vollständig oder nicht frist-
gemäß vorlegt oder die Duldung von Prüfungen verweigert.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Mitglied des in
der Notfallrettung oder im Krankentransport eingesetzten Personals
a) entgegen § 5 Absatz 1 während des Dienstes oder der Dienstbereitschaft unter

der Wirkung alkoholischer Getränke oder die dienstliche Tätigkeit beeinträchti-
gender Mittel steht,

b) entgegen § 5 Absatz 3 eine Erkrankung nicht anzeigt.
(3) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absätzen 1 und 2 kann mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro geahndet werden.
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(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Genehmigungsbehörde.

§ 29 Übergangsregelung

(1) Ist ein Unternehmen am 1. April 2015 im Besitz einer gültigen Genehmigung
nach § 17, darf es von dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Widerruf,
längstens jedoch fünf Jahre nach dem vorgenannten Datum, Gebrauch machen.
Dies gilt nur für solche Unternehmen, die am 1. April 2015 Fahrzeuge zum Kranken-
transport betrieben haben.
(2) Führt ein Unternehmen am 1. April 2015 Leistungen im Sinne von § 2 Absatz 5
durch, ist eine Genehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten nach diesem
Zeitpunkt zu beantragen. § 19 Absatz 4 findet keine Anwendung.

§ 30 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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III. Kommentierung

1. Allgemeine Bestimmungen
Der 1. Abschnitt des RettG enthält allgemeine Bestimmungen und Grundsätze.
Sie gelten für alle, die an Notfallrettung und Krankentransport mitwirken, sei
es im öffentlichen Rettungsdienst oder als Unternehmen. Das bedeutet, dass
personelle und fachliche Standards einzuhalten sind, sich das Wirtschaftlich-
keitsgebot auf sämtliche Aufgaben des Gesetzes bezieht und bei allen Maßnah-
men die Belange behinderter Menschen besonders zu berücksichtigen sind.

2. Amtliche Begründungen
Da die amtlichen Begründungen von Gesetzen nach § 5 UrhG grundsätzlich
Urheberrechtsschutz genießen, dürfen sie nicht mehr ohne weiteres abgedruckt
werden. Dem entsprechend wird auf die einschlägigen Fundstellen verwiesen.
Sie lauten seit der Neufassung des RettG 1992 bis zur Änderung 2015 wie
folgt:

Fundstelle Gesetzentwurf
RettG NRW v. 24. November 1992 (GV. NRW. Drs. 11/3181

S. 386)
Art. 17 des Ersten ModernG NRW. v. 15. Juni Drs. 12/3230 und 12/3770

1999 (GV. NRW. S. 386)
Art. 35 des EuroAnpG NRW v. 25. September Drs. 13/1246

2001 (GV. NW. S. 708)
Art. 2 des Elektronikanpassungsgesetzes v. Drs. 13 4998

6. Juli 2004 (GV. NRW. S. 370)
Art. 66 des Dritten Befristungsgesetzes v. 5. Ap- Drs. 14/7433

ril 2005 (GV. NRW. S. 306)
Art. 2 des Gesetzes zur Änderung gesundheits- Drs. 14/9710

rechtlicher Vorschriften v. 8. Dezember 2009
(GV. NRW. S. 750)

Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes Drs. 16/1049
NRW v. 18. Dezember 2012 (GV. NRW.
S. 669)

Zweites Gesetz v. 25. März 2015 (GV. NRW. Drs. 16/6088
S. 305)

Das Gesetz war im Jahr 20051 mit einer Verfallsklausel zunächst bis zum
31. Dezember 20092 versehen worden. Diese Befristung wurde verlängert und
im Jahr 2012 wieder aufgehoben, da die Notwendigkeit einer inhaltlichen No-
vellierung und einer dauerhaften Rechtsgrundlage für die Rechtsmaterie er-
kannt wurde. Bis dahin sollte das Gesetz weiterhin Gültigkeit behalten3. Eine
neuerliche Befristung sollte im Rahmen des nachfolgenden Gesetzgebungsver-
fahrens geprüft werden. Darauf wurde nunmehr verzichtet.

1 Drittes Befristungsgesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) auf den 31.12.2009 befristet
worden.

2 Art. 2 des Gesetzes zur Änderung gesundheitlicher Vorschriften vom 8. Dezember 2009 (GV.
NRW. S. 750)

3 Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des RettG NRW vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 682)
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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Notfallrettung, den Krankentransport und die Ver-
sorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnli-
chen Schadensereignissen im Sinne des § 2.
(2) Das Gesetz gilt nicht für
1. die Sanitätsdienste der Bundeswehr, der Polizei, der Bundespolizei und

des Katastrophenschutzes;
2. Beförderungen zur Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder

Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen auf Anforderung
der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde;

3. Beförderungen mit Fahrzeugen des Krankenhauses innerhalb des Kran-
kenhausbereichs;

4. Beförderungen von kranken Personen, die keiner fachgerechten Hilfe oder
Betreuung bedürfen, mit anderen als den in § 3 Abs. 1 und 3 genannten
Fahrzeugen (Krankenfahrten) und

5. Beförderungen, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen begonnen haben;
dies gilt nicht für Anschlussbeförderungen, die innerhalb von Nordrhein-
Westfalen beginnen.

Amtliche Begründung
Auf III Nr. 2 wird verwiesen.

Erläuterungen

Zu Absatz 1

A. Geltungsbereich

Absatz 1 beschreibt den Regelungsbereich des Gesetzes, der auch in der Geset-
zesbezeichnung seinen Niederschlag gefunden hat. Durch die Trennung zwi-
schen hoheitlich organisiertem Rettungsdienst im 2. Abschnitt einerseits sowie
der Notfallrettung und dem Krankentransport durch Unternehmen im 3. Ab-
schnitt andererseits werden zwei rechtlich und organisatorisch unterschiedliche
Bereiche beibehalten. Für beide Regelungsmaterien gelten die Allgemeinen Be-
stimmungen des 1. Abschnitts. Der öffentliche Rettungsdienst besteht neben
den unternehmerischen Angeboten. Beide Bereiche nehmen jeweils in sich abge-
schlossene Funktionen nebeneinander wahr. Unternehmen gehören grundsätz-
lich nicht zum Rettungsdienst und sind damit auch nicht berechtigt, ihre Tätig-
keit als Rettungsdienst zu bezeichnen – vgl. § 6 Rdnr. 02. Soweit Unternehmen
jedoch in den öffentlichen Rettungsdienst eingebunden sind, greifen die Bestim-
mungen des 2. und nicht mehr des 3. Abschnittes des Gesetzes. Insoweit fungie-
ren sie als Verwaltungshelfer nach § 131.

Die Festlegung des Geltungsbereichs des Gesetzes orientiert sich an den Gleich-
heitsgrundsätzen europäischer Gesetzgebung und Rechtsprechung2.

Der Unternehmensbegriff wird in § 1 nicht mehr verwendet. Er ist damit aber
nicht völlig aus dem Gesetz verbannt worden. Er findet sich in den §§ 18 ff.

1 Vorschriftenangaben ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des RettG NRW 2015.
2 Drs. 16/6088 vom 18.6.2014; Glock, Sebastian, Der Gleichheitssatz im Europäischen Recht –

Eine rechtsvergleichende Analyse unter Berücksichtigung der Rechtsprechung in ausgewählten
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des EGMR und des EuGH, Diss. Stuttgart 2007,
S. 153 ff.; M. Holoubek, in: J. Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 2. Aufl. 2009, Art. 12 EGV,
Rn. 5.
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nach wie vor wieder und beschreibt die handelnde Organisation, wenn die
Versorgung bei außergewöhnlichen Schadensereignissen außerhalb des öffentli-
chen Rettungsdienstes vorgenommen wird.

Die Bezugnahme in § 1 Abs. 1 auf die größere Anzahl Verletzter oder Kranker
bei außergewöhnlichen Schadensereignissen präzisiert das Handlungsfeld. Die
Bezeichnung korrespondiert mit der Formulierung in § 1 Abs. 1 BHKG3 Durch
den dort wieder eingeführten Begriff des Katastrophenschutzes neben der For-
mulierung Großschadenslage wird das Nebeneinander der Aufgabenbereiche
deutlich. Der Katastrophenschutz benötigt ebenso wie der Rettungsdienst eine
Vorhaltung, die aber dem regelhaften Einsatz des Rettungsdienstes nicht ent-
sprechen muss. Durch das Instrument der Regieeinheiten in § 19 BHKG, den
es auch schon in § 19 FSHG gab, werden im Fall der Katastrophe Koordinie-
rungsprozesse unterstützt und gesteuert. Die Vorhaltung insoweit muss aber
nicht laufend gegeben sein, wie dies beim öffentlichen Rettungsdienst der Fall
ist.

Mit der Neufassung des § 1 Abs. 1 wird ein weiterer Baustein zur Vereinheitli-
chung und Stärkung des Rechts im europäischen Sinn gesetzt. Zu Recht betont
Huster4 die vielfältigen Auswirkungen der Gleichheitsrechte im Unionsrecht.
Sie sind für die Marktintegration ebenso von Bedeutung wie für die Bindung
jeder Form der öffentlichen Gewalt.

Der Geltungsbereich des Gesetzes ist im Vergleich zur bisher geltenden Rege-
lung zwar formal ausgeweitet und näher an die Versorgungslagen des Katastro-
phenschutzes herangeführt worden. Dies entspricht aber lediglich der bereits
seit langem geübten Praxis, die bisher in der Formulierung des Gesetzes nicht
nachvollzogen worden war. Zudem wird die Schnittstellenproblematik zwi-
schen den Aufgabenbereichen damit deutlicher. Der Rettungsdienst war bisher
schon bei Großschadenslagen unterstützend tätig. Auch im Katastrophen-
schutz, der in § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKR legal definiert ist, gehört er als fester
Bestandteil nach §§ 28 ff BHKG dazu.

Der Begriff Großschadensereignis wird in § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKR als Großein-
satzlage legal definiert. Wesentliche Merkmale sind die Gesundheits- oder Le-
bensgefahr einer Vielzahl von Menschen, Tieren oder erheblichen Sachwerten.
Die Abwendung der Gefahr kann eine kreisangehörige Gemeinde oder eine
kreisfreie Stadt nicht mehr allein leisten. Es besteht ein erheblicher Koordinie-
rungsbedarf, der zusätzliche Ressourcen im Sinne einer rückwärtigen Unter-
stützung von Einsatzkräften erfordert. Dazu zählen insbesondere auch rück-
wärtige Führungsstäbe, die nur zum Teil vor Ort, im Übrigen aber abgesetzt
agieren.

Außergewöhnliche Schadensereignisse reichen von Unfällen auf Straßen und
Schienen mit einer größeren Anzahl Verletzter bis hin zu Flugunfällen, Massen-
veranstaltungen mit Verletzten und Kranken, verunglückten Gefahrgut-Trans-
porten, der Störung bzw. dem Ausfall lebenswichtiger Versorgungseinrichtun-
gen wie Strom- oder Wasserwerken, Schadstoffausbreitungen, Anschlägen oder
Explosionen, gestörten oder ausgefallenen Verkehrseinrichtungen, Gefahren
durch Strahlung, biologische Gefahren, Seuchen, Stürme und andere extreme
Wetterlagen sowie sonstige Gefahrenbilder.

Die Daseinsvorsorge genießt eine Vorrangstellung und gibt nur dann Raum für
die Notfallrettung durch Unternehmen, wenn der öffentliche Rettungsdienst

3 Gesetz vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886)
4 Huster, Stefan, Gleichheit im Mehrebenensystem: Die Gleichheitsrechte der Europäischen Union

in systematischer und kompetenzrechtlicher Hinsicht, Nomos online, www.europarecht.no-
mos.de
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durch Genehmigungserteilung an private Unternehmen nicht eingeschränkt
wird. Durch die Regelung wird dem Wettbewerbsgedanken so weit wie mög-
lich Rechnung getragen.

Das RettG regelt Notfallrettung und Krankentransport als Teilbereich der ge-
sundheitlichen Versorgung. Es gibt zum Schutz der Patientinnen und Patienten
sowie zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung Mindeststandards vor, die für
alle Beteiligten bindend sind.

Zur Kostenpflichtambulanter Untersuchungen durch Notärztinnen und Not-
ärzte am Unfallort vgl. § 14.

Zu Absatz 2

B. Ausgenommene Bereiche

§ 1 Absatz 2 bestimmt die Ausnahmen vom Geltungsbereich des Gesetzes.
Dazu zählen
– Tätigkeiten, die nicht der landesrechtlichen Gesetzgebungskompetenz un-

terliegen,
– landesrechtliche Sonderregelungsbereiche wie Polizei und Katastrophen-

schutz,
– spezielle Aufgaben der Gefahrenabwehr durch Polizei- und Ordnungsbe-

hörden
– Beförderungen mit Krankenhausfahrzeugen innerhalb des Krankenhausbe-

reichs
– Krankenfahrten
– Beförderungen aus anderen Ländern oder Staaten nach NRW.

Die Freistellung der in Absatz 2 Nr. 1 genannten Sanitätsdienste beruht auf
unterschiedlichen Tatbeständen. Allen Diensten ist gemeinsam, dass sie außer-
halb des öffentlichen Rettungsdienstes von Organisationen, Institutionen oder
Verbänden betrieben werden. Sie können damit auch nicht verpflichtet werden,
im öffentlichen Rettungsdienst mitzuwirken.

Sanitätsdienste der Bundeswehr unterliegen als Bestandteil der Bundeswehr
nach Art. 73 Nr. 1 GG der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des. Damit hat der Landesgesetzgeber keinerlei Eingriffsbefugnisse. Dies gilt
allerdings nur für eigene Aufgaben des Sanitätsdienstes innerhalb der Bundes-
wehr.

Liegt eine Beteiligung der Bundeswehr am Rettungsdienst vor, stellt sie sich
also vorübergehend in dessen Dienste, dann übernimmt sie zivile Aufgaben des
Rettungswesens und unterliegt den Vorgaben dieses Gesetzes. Eine entspre-
chende Aufgabenübernahme kommt durch ausdrückliche Vereinbarung zwi-
schen der Bundeswehr und den rettungsdienstlichen Aufgabenträgern oder im
Rahmen des Erlasses des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg) im
Wege der Amtshilfe in Betracht5.

Der bis 2005 als Sanitätsdienst des Bundesgrenzschutzes bezeichnete Bereich,
für den die Ausführungen unter Rdnr. 6 f. entsprechend gelten, wird nunmehr
unter dem Begriff Sanitätsdienst der Bundespolizei geführt. Mit § 11 Bundes-
polizeigesetz6 hat die Bundespolizei auch unterstützende Aufgaben, insbeson-

5 Erlass vom 6. Februar 2008, VMBl. 2008, S. 2 ff.
6 BPolG vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-

setzes vom 20. Juni 2013 (BGBl. I S. 1602)
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dere wenn Länder durch Naturkatastrophen oder besonders schweren Un-
glücksfälle Hilfe benötigen. In diesen Fällen gilt für die Aufgabenausführung
dieses Gesetz.

Die Bereitstellung von Krankenkraftwagen des Sanitätsdienstes der Polizei bei
Großeinsätzen wird außerhalb des Rettungsdienstes zur Eigensicherung der
eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten organisiert. Mit ihnen können
im Einsatz verletzte Polizeiangehörige versorgt und in Krankenhäuser gebracht
werden. Die notwendige Ausstattung der Krankenkraftwagen und die Anforde-
rungen an die fachliche Qualifikation der sanitätsdienstlichen Einsatzkräfte be-
stimmt die Polizei in eigener Zuständigkeit.

Bei Großschadenslagen im Sinne der § 18 ff., 28, 35 ff. BHKR greifen spezielle
Aufsichts- und Weisungsstrukturen. Insoweit gilt das vorliegende Gesetz nicht.
Rettungsdienst und Feuerwehren wirken nach Maßgabe des BHKG zusammen.

Sanitätsgruppen außerhalb des Rettungsdienstes werden in der Regel von
Hilfsorganisationen gebildet. Sie verstärken die Rettungskette bei Großscha-
densereignissen oder Massenerkrankungen, wenn die Versorgung einer großen
Zahl Verletzter oder Kranker notwendig und die Kapazitätsgrenzen des regulä-
ren Rettungsdienstes erreicht oder überschritten sind. Ihre Aufgaben bestehen
sowohl in präventiven wie auch versorgenden und überleitenden Aufgaben. Bei
Großveranstaltungen stellen sie Personal und Sanitätsmaterial zur Verfügung,
leisten Erste Hilfe, führen ärztliche Sofortmaßnahmen zur Abwendung lebens-
bedrohlicher Zustände durch und stellen die Transportfähigkeit von Kranken
oder Verletzten her. Sie helfen, Personen aus Gefahrenzonen zu entfernen, un-
terstützen Notärztinnen, Notärzte und das nichtärztliche Rettungspersonal bei
der Versorgung von Erkrankten und Verletzten, führen Transporte zu Kranken-
häusern durch oder stellen auch nur Transportkapazitäten mit dem erforderli-
chen Personal zur Verfügung. Sie unterstützen bei der Dokumentation und
leiten Personen an Betreuungsdienste weiter. Die Aufgaben gleichen den Tätig-
keiten des öffentlichen Rettungsdienstes nach § 2. Dennoch können an den
Sanitätsdienst nicht die Anforderungen gestellt werden, die für den Rettungs-
dienst qualitativer und quantitativer Mindeststandard sind.

Es ist nicht möglich, für den Katastrophenschutz die gleichen materiellen und
personellen Vorhaltungen zu schaffen wie für die tägliche Gefahrenabwehr. Im
Katastrophenfall muss die Sorge für den Einzelnen hinter der Notwendigkeit
zurücktreten, möglichst vielen zu helfen. Mit der Neufassung des FSHG als
BHKG beabsichtigt das Land u. a. eine Stärkung der zentralen Rolle des Ehren-
amtes der Feuerwehr sowie eine Aufwertung des Katastrophenschutzes. Er soll
gleichrangig neben dem Brandschutz und der Hilfeleistung im Gesetz verankert
werden7. Daher wird die Katastrophe auch als Begriff in § 1 Abs. 2 Nr. 2
BHKG legal definiert. Für ihr Vorliegen ist kennzeichnend, dass neben der
Lebens- und Gesundheitsgefährdung von Mensch und Tier, der Gefährdung
erheblicher Sachwerte auch die natürlichen Lebensgrundlage so stark beein-
trächtigt werden kann, dass die damit bestehende Gefahr für die öffentliche
Sicherheit nur durch Zusammenwirken aller zuständigen Behörden, Dienststel-
len und Organisationen begegnet werden kann, wenn sie unter einer Gesamtlei-
tung stehen. Da ein derartig hohes Gefahrenpotenzial nicht ständig, aber un-
vorhergesehen entstehen kann, müssen Strukturen im Hintergrund so
vorbereitet sein, dass sie im akuten Fall greifen können. Eine ständige aktive
Vorhaltung von personellen und sächlichen Ressourcen ist weder machbar

7 Rahe, Ernst-Wilhelm; Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Wesentliche Inhalte der
beabsichtigten Überarbeitung des Gesetzes vom 25. November 2014, http://www.ernst-wilhelm-
rahe.de/db/docs/doc_58273_20141229293.PDF
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noch erforderlich. Die Pläne, um sie zu aktivieren, müssen laufend überprüft
und angepasst werden, vgl. §§ 29 ff. BHKG.

Einen erweiterten Katastrophenschutz gibt es seit 1997 nicht mehr. Er bestand
aus dem Technischen Hilfswerk, den Feuerwehren, dem öffentlich-rechtlich or-
ganisierten Bayerischen Roten Kreuz, Wehrpflichtigen und Hilfsorganisatio-
nen. Er wurde von der Bundesregierung finanziert. Seine Aufgabe bestand da-
rin, den allgemeinen Katastrophenschutz wie einen Sanitätsdienst zu
unterstützen. Es handelte sich um ein Element des Zivilschutzes.

Der Sanitätsdienst bei Veranstaltungen fällt nicht unter den Regelungsbereich
des RettG. Es handelt sich um ein traditionelles Betätigungsfeld der Hilfsorga-
nisationen bei Sportveranstaltungen, Volks- und Straßenfesten sowie Großver-
anstaltungen und umfasst Betreuungs- und Hilfeleistungsmaßnahmen für Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, Zuschauer und Zuschauerinnen. Grundlage für
sanitätsdienstliche Einsätze bei Veranstaltungen sind jeweils private Vereinba-
rungen zwischen Veranstaltern und Hilfsorganisationen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen für Veranstaltungen, bei denen Sanitätsdienste
eingesetzt werden müssen, deren Durchführung also von Auflagen abhängig
gemacht werden kann, sind
– § 15 VersG für öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel,
– § 29 StVO für öffentliche Rennveranstaltungen
– § 24 Luftverkehrsgesetz für öffentliche Luftveranstaltungen
– § 60b GewO für Volksfeste
– § 14 OBG zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder

Ordnung.

Veranstaltungen, insbesondere Großveranstaltungen, sind vielfach durch die
Konzentration vieler Menschen auf engem Raum oder durch die Eigenart der
Veranstaltung wie z. B. Sportveranstaltungen mit besonderen Gefahren und
Emotionen verbunden und in der Regel anzeige- oder genehmigungspflichtig.
In Nordrhein-Westfalen findet das Versammlungsgesetz8 des Bundes von 2008
nach wie vor Anwendung. Mit der Föderalismusreform9 von 2006 ist der ur-
sprüngliche Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung in die Länderkom-
petenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 3 GG übergegangen. Es gilt aber als Landes-
recht nach Art. 125a Abs. 1 GG weiter, wenn die Länder von ihrer
Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch machen. Andere Länder wie z. B.
Bayern, Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben zwischen-
zeitlich eigene Gesetze erlassen.

Mit der Anzeige- oder Genehmigungspflicht werden die zuständigen Behörden
zur Prüfung veranlasst, ob die Durchführung der beabsichtigten Veranstaltung
Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere für die Unversehrtheit von
Leben, Gesundheit oder Sachgütern der Allgemeinheit erwarten lässt.

Ausgehend vom Erkenntnisstand vor einer jeweiligen Veranstaltung hat die
Behörde nach einer Gefährdungsanalyse zu entscheiden, ob eine Veranstaltung
genehmigt werden kann und ggfls. unter welchen Auflagen.

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit zur Anordnung sanitätsdienstlicher
Auflagen bei Veranstaltungen hat in ordnungsbehördlichen Fragen die jewei-
lige örtliche Ordnungsbehörde. Die Regelungen dazu finden sich ausschließlich

8 VersG vom 15.11.1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366).

9 in Kraft getreten am 1. September 2006
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im OBG. Das RettG macht insoweit keine Ausführungen. Die Fragen gehören
nicht zu seinem Regelungsbereich.

Der Träger des Rettungsdienstes ist keine Ordnungsbehörde im Sinne des OBG
NRW, so dass §§ 6 und 9 OBG NRW keine Anwendung finden. Die Eingriffs-
mittel des OBG stehen den rettungsdienstlichen Aufgabenträgern nicht zur Ver-
fügung.

Die sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden folgt aus § 5 Abs. 1 Satz 1
OBG und gilt nicht für die rettungsdienstlichen Aufgabenträger. Daneben muss
der Träger des Rettungsdienstes auch bei genehmigten Veranstaltungen seine
Funktionen nach dem RettG weiterhin wahrnehmen. Er wird nicht von seinen
originären Aufgaben freigestellt. Das bedeutet, dass die üblichen rettungs-
dienstlichen Einsätze parallel zu sanitätsdienstlichen Maßnahmen in Betracht
kommen.

Die Auflagen der örtlichen Ordnungsbehörden zur Abwehr gesundheitlicher
Gefahren liegen erfahrungsgemäß unter dem rettungsdienstlichen Niveau des
Gesundheitsschutzes. Es handelt sich z. B. um Maßnahmen der allgemeinen
Betreuung, Erste-Hilfe-Maßnahmen, letztlich lebensrettende Sofortmaßnah-
men außerhalb des Rettungsdienstes.

Besondere Vorkehrungen, die über die Regelvorhaltung des Rettungsdienstes
hinausgehen, sind grundsätzlich zwischen der Ordnungsbehörde, die die Ge-
nehmigung für eine Veranstaltung ausspricht, und dem Träger des Rettungs-
dienstes zu treffen. Dabei kann es sich z. B. um einen erhöhten Personaleinsatz
handeln oder vor- und nachbereitende Maßnahmen wie den Aufbau von An-
laufstationen mit Liegekomfort etc.

Kann über die der Genehmigung beigefügten Auflagen eine Gefahrenabwehr
zum Schutz der Gesundheit der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung
nicht oder nicht ausreichend erreicht werden oder sieht der Träger des Ret-
tungsdienstes sich organisatorisch nicht in der Lage, die erforderlichen Ret-
tungsmittel im Rahmen seiner Vorhaltung zu Verfügung zu stellen, muss not-
falls auf die Erteilung der Genehmigung für die Veranstaltung verzichtet
werden.

Bei Auflagen zum Schutz der Gesundheit hat die Behörde auch zu prüfen, ob
eine Betreuung durch den Sanitätsdienst der Hilfsorganisationen ausreicht oder
zusätzlich Mittel und Personal für die Notfallrettung oder den Krankentrans-
port am Veranstaltungsort bereitzuhalten sind. Der notwendige Umfang der
sanitätsdienstlichen Aufwendungen und Ressourcen ist abzuschätzen. Die
Grenzen ergeben sich aus §§ 2 bis 4 RettG. In diesen Fällen liegt die Entschei-
dung über die Durchführung der Einsatzplanung in der Zuständigkeit des je-
weiligen rettungsdienstlichen Aufgabenträgers.

Aus sicherheitsrelevanten Aspekten kann auch die Zuweisung von BOS-Funk
in Betracht kommen. Private Organisationen dürfen am BOS-Funk allerdings
nur teilnehmen, wenn sie in den öffentlichen Rettungsdienst als Verwaltungs-
helfer und damit weisungsgebunden integriert sind.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 2a gilt für den öffentlichen Rettungs-
dienst. Der Sanitätsdienst kann sich daran halten, aber auch Abweichendes mit
seinem Auftraggeber regeln. Maßgebend sind insoweit die einzelvertraglichen
Vereinbarungen.

Die Genehmigung der Behörde für die jeweilige Veranstaltung verpflichtet den
Veranstalter, für die Einhaltung der Auflagen zu sorgen. Diesem steht es frei,
durch einen privatrechtlichen Vertrag die Durchführung von sanitätsdienstli-
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chen Aufgaben auf Hilfsorganisationen oder sonstige Dritte zu übertragen,
wenn diese dazu geeignet sind.

Der Veranstalter kann neben den sanitätsdienstlichen Aufgaben auch die zur
Sicherheit und zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebotenen
Maßnahmen auf geeignete Dritte übertragen. Er darf z. B. eigene Sicherheits-
dienste bestellen.

Mit der Übernahme des Sanitätsdienstes verpflichten sich die Hilfs-
organisationen oder Dritte, in Bedarfsfällen
– Maßnahmen der allgemeinen Betreuung
– Erste-Hilfe-Maßnahmen und
– lebensrettende Sofortmaßnahmen
durchzuführen. Soweit rettungsdienstliche Einsätze erforderlich werden, ist der
öffentliche Rettungsdienst bei Bedarf über die Leitstelle anzufordern.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sind die Helferinnen und Helfer des
Sanitätsdienstes verpflichtet, die lebensrettenden und lebenserhaltenden Maß-
nahmen durchzuführen, zu denen sie nach ihrer Ausbildung befähigt sind.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen, rettungsdienst-
lichen Aufgabenträgern und Leitstellen kann den reibungslosen Übergang von
sanitätsdienstlichen und rettungsdienstlichen Aufgaben fördern. So sollten z. B.
bei großräumigen Sportveranstaltungen Einsatztaktik und Einsatzorte unter
den Beteiligten verbindlich abgestimmt werden.

Soweit Auflagen eine über den Einsatz des Sanitätsdienstes hinausgehende vor-
sorgliche Bereitstellung von Mitteln und Personal für Notfallrettung und Kran-
kentransport am Veranstaltungsort verlangen, berührt dies die Sicherstellungs-
verpflichtung des Trägers des Rettungsdienstes nach § 6. Die vorsorgliche
Bereitstellung von Rettungsmitteln und Personal kann die flächendeckende ret-
tungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung während der Dauer der Veran-
staltung beeinträchtigen. Aus diesem Grunde sollte versucht werden, zusätzlich
vorhandene geeignete Rettungsmittel und Einsatzkräfte Dritter bei Veranstal-
tungen einzusetzen. § 13 Abs. 1 gibt die Möglichkeit, Dritten, soweit sie nicht
ohnehin bereits im Rettungsdienst mitwirken, die Durchführung rettungs-
dienstlicher Aufgaben bei Veranstaltungen durch Vereinbarung zu übertragen.
Zur Entlastung der Vorhaltungen des Rettungsdienstes sollte hiervon Gebrauch
gemacht werden. In der Vorschrift wurde im Vergleich zur bisher geltenden
Gesetzesfassung aus dem Jahr 201210 die ausdrückliche Benennung der Hilfs-
organisationen gestrichen. Dies war aus Gründen der Gleichbehandlung von
Hilfsorganisationen und Unternehmen erforderlich11.

Das BHKG setzt in § 1 Abs. 2 für den Begriff Katastrophe eine hohe Schwelle.
Schadensereignisse mit einer größeren Zahl Verletzter oder Kranker liegen
meistens unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagenschwelle), so
dass sich eine Verpflichtung der Katastrophenschutzbehörden zur Durchfüh-
rung von Abwehrmaßnahmen nicht ergibt. Da die Kapazität des auf die übli-
chen Notfälle des täglichen Lebens ausgerichteten Rettungsdienstes für diese
Fälle nicht ausreicht, gibt § 7 Abs. 4 den Trägern des Rettungsdienstes auf, den
Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel mit dem notwendigen Personals vorzube-
reiten. Neben eigenen Mitteln und Kräften kommen hierfür in erster Linie
Fahrzeuge und Personal der freiwilligen Hilfsorganisationen für den Sanitäts-
dienst in Betracht. Bei Einsatz auf Anforderung der zuständigen Behörde sind

10 RettG NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 670)

11 Amtliche Begründung vom 18.6.2014, Drs. 16/6088
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sie nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 freigestellt. Im Übrigen greifen in Katastrophenfällen
die Bestimmungen der §§ 28 ff. BHKG. So werden die Leitstellenfunktionen
zusammengefasst und einheitliche Führungsstrukturen in Gang gesetzt.

Bei Beförderungen mit Fahrzeugen eines Krankenhauses innerhalb des Kran-
kenhausbereichs nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 kann aufgrund des Behandlungsvertra-
ges und wegen der räumlichen Nähe zur sächlichen und personellen Ausstat-
tung des Krankenhauses davon ausgegangen werden, dass eine sach- und
fachgerechte medizinische Betreuung der Patientinnen und Patienten durch das
Krankenhaus sichergestellt ist. Das Krankenhaus ist auch dafür verantwortlich,
dass die Ausstattung der Fahrzeuge für die Beförderung von Patientinnen und
Patienten geeignet ist und das zur Betreuung eingesetzte Personal über die not-
wendige Qualifikation verfügt.

Gehören zu einem Krankenhaus mehrere Betriebsstellen oder Kliniken, können
diese als ein Krankenhaus angesehen werden. Durch die Benutzung öffentlicher
Straßen wird dieses Merkmal nicht berührt. Dies gilt insbesondere, wenn die
Entfernung zwischen den Betriebsstellen im Rahmen der Krankenhausplanung
nicht beanstandet worden ist. Lässt ein Krankenhaus dagegen Beförderungen
innerhalb des Krankenhausbereichs von einem Unternehmen durchführen, gilt
die Freistellung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 nicht. Die ursprünglich vorgesehene Än-
derung der Norm, die die Nutzung öffentlicher Straßen verbieten wollte, ist
realitätsfern. Zunehmend fusionieren Krankenhäuser auch über größere Ent-
fernungen. Diesen würde die Möglichkeit der Nutzung eigener Fahrzeuge voll-
ständig verwehrt. Zur Nutzung des öffentlichen Rettungsdienstes und des Ein-
satzes von Unternehmen vgl. § 1 Rdnr. 34.

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 nimmt den Interhospitalverkehr von den Vorgaben des Geset-
zes nicht aus. Dabei handelt es sich um die Verlegung von Patientinnen und
Patienten von einem Krankenhaus in ein anderes zur Spezial- oder Weiterbe-
handlung. Diese Krankenhäuser gehören nicht als Betriebsstellen zusammen.
Sie gelten immer dann als selbstständige Krankenhäuser, wenn sie einen eige-
nen Feststellungsbescheid für den Krankenhausplan des Landes besitzen. Dies
gilt auch, wenn die betroffenen Krankenhäuser demselben Träger gehören,
aber planerisch selbstständige Krankenhäuser geblieben sind. Die Entfernun-
gen zwischen den Einrichtungen sind dabei unmaßgeblich. Den Interhospital-
verkehr können sowohl Fahrzeuge des öffentlichen Rettungsdienstes als auch
Unternehmen nach §§ 17 ff. ausfüllen.

Der Aufnahme von Krankenfahrten in den Ausnahmekatalog nach § 1 Abs. 2
hätte es an sich nicht bedurft. Krankenfahrten, auch Patientenfahrten genannt,
fallen nicht unter das Gesetz. Die Abgrenzung ist bereits durch die Definition
von Notfallrettung und Krankentransport in § 2 RettG hinreichend klarge-
stellt. Es geht bei Krankenfahrten um die Beförderung von Personen, die einer
qualifizierten Betreuung durch rettungsdienstliches Personal gerade nicht be-
dürfen. Sie können in Taxis oder Mietwagen transportiert werden. Hierzu ge-
hören auch Behindertenbeförderungen in sog. Behinderten-Taxis oder durch
Behindertenfahrdienste – vgl. dazu auch § 17 Rdnr. 13.

Mietfahrzeuge, die Krankenfahrten nach § 1 PBefG durchführen, dürfen nach
der Rechtsprechung des OVG NRW12 mit einem Krankentragesessel und einer
Krankenliege ausgerüstet werden. Sie haben aber nicht das Recht, Kranke, Ver-
letzte, Menschen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden oder dessen ver-
dächtig sind, oder sonst hilfsbedürftige Personen zu befördern, wenn diese ei-
ner medizinisch-fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtungen eines

12 OVG NRW, Urteil vom 29.4.2008 – 13 A 2457/05
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KTW bedürfen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Betreuungsaufwand
bereits bei Fahrtantritt vorlag oder während des Transports zu erwarten ist.
Insoweit müssen KTW eingesetzt werden.

Die nach dem PBefG zuständige Behörde hat eine umfassende Prüfungs- und
Kontrollpflicht. Die Zuständigkeit richtet sich nach ZustVO-ÖSPV-EW13.

Die Entscheidung, ob es sich um eine Krankenfahrt oder einen Krankentrans-
port im Sinne dieses Gesetzes handelt, trifft der behandelnde Arzt oder die
behandelnde Ärztin. Sie vermerkt ihre Entscheidung auf dem Verordnungsfor-
mular der gesetzlichen Krankenkasse oder auf dem Privatrezept. Damit wird
die Kostenfolge nach den Vorschriften des SGB V bzw. der privaten Versiche-
rungen oder der Beihilferegelungen des Bundes, der Länder oder der Kommu-
nen ausgelöst. Bei ihrer Entscheidung müssen die Ärztinnen und Ärzte prüfen,
ob die Notwendigkeit einer medizinisch fachlichen Betreuung durch nichtärzt-
liches Personal oder die besonderen Einrichtungen eines KTW erforderlich
sind, um den Transport sachgerecht durchzuführen, oder ob eine Krankenfahrt
ausreicht. Die ärztliche Entscheidung ist auch für die Mietwagenunternehmen
verbindlich.

Ein Mietwagenunternehmen kann die Beförderung verweigern, wenn sich An-
haltspunkte dafür ergeben, dass während der Beförderung durch Verschlechte-
rung des Zustandes des Patientinnen und Patienten eine Krankenfahrt nicht
mehr ausreicht. Eine besondere Prüfpflicht ergibt sich aus dem Indiz, dass eine
ärztliche Verordnung bereits länger zurückliegt. Eine Rückkopplung mit der
verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt ist insoweit auch dem Miet-
wagenunternehmen zuzumuten.

Hygienische Basismaßnahmen empfehlen sich nach Krankenfahrten genauso
wie nach Krankentransporten. Dies gilt insbesondere, wenn Patientinnen und
Patienten mit MRSA-Keimen besiedelt waren oder der Verdacht darauf be-
stand. Ist bekannt, dass eine MRSA-Kontamination besteht, kommt aus-
schließlich ein qualifizierter Krankentransport in Betracht. Die KRINKO zählt
zu den hygienischen Basismaßnahmen die Händehygiene des Personals, Reini-
gung und Desinfektion an Kontaktflächen, eine sachgerechte Aufbereitung von
Medizinprodukten, sofern keine Einwegmaterialien zur Anwendung kommen,
und eine sachgerechte Abfallentsorgung.

Die Aufsicht über Mietliegenwagen nach § 49 PBefG führt das Straßenver-
kehrsamt des Kreises oder der kreisfreien Stadt.

Lässt ein Krankenhaus Beförderungen innerhalb des Krankenhausbereichs –
vgl. § 1 Rdnr. 32 f. – vom öffentlichen Rettungsdienst oder von einem Unter-
nehmen nach §§ 17 ff. durchführen, gilt die Freistellung des § 1 Abs. 2 Nr. 3
RettG nicht.

Beförderungen, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen begonnen haben und
zu einem Zielort in Nordrhein-Westfalen führen, fallen grundsätzlich nicht un-
ter die Bestimmungen des Gesetzes. Das Recht des Ausgangslandes greift. Der
Transport erfolgt in diesen Fällen durch ein Unternehmen vom Ausgangsort
außerhalb des Landes bis zu einem Zielort in NRW. Übliche Unterbrechungen
wie zum Beispiel zum Tanken und Rasten in NRW sind zulässig. Sie führen
nicht dazu, dass die Wiederaufnahme der Fahrt als in NRW begonnen zu wer-
ten ist.

13 Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs
und Eisenbahnwesens vom 4. Juli 2015 (GV. NRW. S. 504)
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